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1. Lage und Abgrenzung der Plangebiete 
Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft 
Wiesloch – Dielheim umfasst insgesamt drei Teilbereiche innerhalb der Stadt 
Wiesloch. Es handelt sich dabei einerseits um die Flächen der Gärtnerei des 
Psychiatrischen Zentrums Nordbaden im Norden der Stadt, um das Gelände 
der früheren Wellpappenfabrik im Westen des Stadtgebiets und um den Be-
reich „Äußere Helde“ im Osten des Stadtgebiets. 

Die drei Teilbereiche sind aufgrund enger inhaltlicher Verknüpfungen hinsicht-
lich des Nachweises des Wohnbauflächenbedarfs innerhalb der Stadt Wies-
loch in einer Änderung des Flächennutzungsplans zusammengefasst. 

Der genaue Verlauf der Plangebietsumgrenzungen der drei Teilbereiche ergibt 
sich jeweils aus der Planzeichnung der Flächennutzungsplanänderung. 

 

 
Lage der Plangebiete                    (ohne Maßstab) 

 

1.1. Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Das Plangebiet befindet sich im Norden der Ortslage von Wiesloch zwischen 
dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) im Osten, der südlich an-
grenzenden Wohnbebauung entlang der Straße „Westliche Zufahrt“, östlich 
der Heidelberger Straße (L 594) und einer Waldfläche im Norden. Der Teilbe-
reich umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 8,2 ha. 

Das Plangebiet umfasst das Betriebsgelände der Gärtnerei mit Gewächshäu-
sern, Lagerhallen, Garagen und weiteren Gebäuden sowie einem Strei-
chelzoo, Lagerflächen und Beeten. Westlich daran schließt sich eine Wiese 
an, die nach Norden durch eine Koniferenpflanzung (überwiegend Fichten) zur 
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L594A/Heidelberger Straße im Westen durch eine Hecke und nach Süden 
durch eine mit Niederstammobstbäumen bestandene Grünfläche abgegrenzt 
wird. Im Norden des Teilbereichs befindet sich eine Wiese mit einigen Ge-
hölzgruppen, die zwischen einem größeren Parkplatz im Osten und einer 
Waldfläche im Westen liegt. Weiterhin sind zwei Gebäude des PZN (70 und 
71) plus einige kleinere Anbauten in den Teilbereich einbezogen. 

Östlich angrenzend an das Planungsgebiet schließt sich das Psychiatrische 
Zentrum mit seinen Klinik- und Wohneinrichtungen an. Westlich der Heidel-
berger Straße bzw. südlich der Straße „westliche Zufahrt“ folgt eine Wohnbe-
bauung in unterschiedlicher Dichte und Ausformung. Richtung Norden wird 
das Planungsgebiet durch eine Waldfläche begrenzt.   

 

1.2. Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Das Plangebiet befindet sich im Süden der Ortslage von Wiesloch zwischen 
dem Waldangelbach im Osten, der Straße Am Schwimmbad im Süden, der 
Straße In den Breitwiesen im Westen und der nördlich angrenzenden Wohn-
bebauung der Straße Am Sägewerk. Der Teilbereich umfasst insgesamt eine 
Fläche von ca. 6,3 ha. 

 

Das Plangebiet gliedert sich in drei Nutzungsbereiche:  

• Der überwiegende Teil ist derzeit noch mit den Produktionsgebäuden der 
ehemaligen Wellpappen-Fabrik bebaut. Diese Flächen sind in Teilen unge-
nutzt und in Teilen als Lagerflächen genutzt.  

• Nördlich der ehemaligen Wellpappenfabrik entstand auf dem Gelände eines 
aufgelassenen Sägewerks eine Wohnbebauung (Bebauungsplan „Zwischen 
den Wegen II“) mit verdichteten Bauformen, insbesondere Reihen- und 
Doppelhäusern. 

• Zwischen dem Gelände des ehemaligen Wellpappenwerks und der Wohn-
bebauung „Am Sägewerk“ liegt die Trasse der früheren Bahnlinie Bahnhof 
Wiesloch-Walldorf – Wiesloch Stadt. Die ehemalige Bahntrasse stellt sich 
als ungenutzter ruderaler Gehölzstreifen dar.  

 

Nördlich und nordöstlich an das Plangebiet grenzt ein Wohngebiet an. Östlich, 
über dem Waldangelbach, schließen das Gelände eines Kleintierzuchtvereins 
sowie ein Gewerbegebiet an. Im Südosten befindet sich das städtische Frei-
bad. Südlich der ehemaligen Produktionsgebäude befindet sich das Wohn-
haus des früheren Fabrikinhabers mit weitläufigen Gartenflächen. Im Westen 
befinden sich ein Baumarkt sowie durch Kleingewerbe bzw. soziale und kirch-
liche Einrichtungen genutzte Flächen.  

 

1.3. Teilbereich „Äußere Helde“ 

Das Plangebiet befindet sich im Osten der Ortslage von Wiesloch zwischen 
dem Leimbach im Norden, landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen im Osten 
und Süden sowie der westlich bzw. nördlich angrenzenden Wohnbebauung 
entlang der Straßen „Zum Keitelberg“ bzw. „Kirschenweg“.  
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Der Teilbereich umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 47,7 ha. 

Im westlichen Teil ist das Planungsgebiet entlang vom Apfelweg, Walnuss-
weg, Brombeerweg, Quittenweg, Mirabellenweg und Mispelweg wohnbaulich 
genutzt. Im Übrigen handelt es sich beim Planungsgebiet weit überwiegend 
um landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie um einzelne Streuobst- und 
Feldgehölzbestände. 

 

2. Erforderlichkeit der Planaufstellung und Anlass der Flächen-
nutzungsplanänderung 
Die Stadt Wiesloch unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Baugrundstücken 
für eine Wohnbebauung. Dieser Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken 
möchte die Stadt Wiesloch in einem für die Gemeinde sinnvollen und verträg-
lichen Maß nachkommen, indem vorzugsweise die bestehenden Potenziale 
zur Nachverdichtung und Innenentwicklung innerhalb der bestehenden Ortsla-
ge sowie sonstige bereits baulich vorgeprägte Flächen in Anspruch genom-
men werden, bevor weitere Bauflächen im Außenbereich erschlossen werden. 

 

2.1. Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden verfügt neben den Einrichtungen des 
Fachkrankenhauses für Psychiatrie selbst über weitere ergänzende Einrich-
tungen wie unter anderem ein eigenes Bildungs-, Veranstaltungs- und Ta-
gungsinstitut (Akademie im Park), eine eigene Küche, eine Wäscherei, eine 
staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegeschule, eine Gärtnerei 
zur Anlagenpflege, verschiedene handwerkliche Gewerke bis hin zu einer ei-
genen Werkfeuerwehr. 

Im Zuge der Konzentration auf die eigentlichen Kernaufgaben steht unter an-
derem die Gärtnerei zur Disposition Die Flächen der Gärtnerei sowie insbe-
sondere die daran anschließenden Wiesenflächen stehen daher für eine an-
derweitige Nutzung zur Verfügung. 

Aufgrund der attraktiven Lage nahe der Innenstadt bietet sich für das Areal ei-
ne wohnbauliche Nutzung an. Hierzu wurde bereits durch die Kommunalent-
wicklung Baden-Württemberg eine entsprechende Voruntersuchung durchge-
führt, die die Eignung der Fläche grundsätzlich bestätigt hat. 

Planungsrechtlich befindet sich die Fläche jedoch im Außenbereich. Eine 
wohnbauliche Entwicklung ist daher erst nach der Schaffung von Planungs-
recht durch die Aufstellung eines aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckelnden Bebauungsplans möglich. Zur planungsrechtlichen Absicherung ei-
ner möglichen künftigen Wohnbauentwicklung wird daher in einem ersten 
Schritt eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich.  

 

2.2. Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Ein privater Investor hat in Wiesloch das Gelände einer früheren Wellpappen-
fabrik mit einer Größe von ca. 5,7 Hektar im Westen des Stadtgebiets erwor-
ben. Das Gelände liegt weitgehend brach.  
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Nördlich angrenzend erfolgte bereits vor wenigen Jahren die Umwandlung ei-
nes früheren Sägewerks in ein Wohngebiet. Diese Entwicklung soll für den 
Bereich des früheren Wellpappengeländes fortgeführt werden, zumal sich das 
Areal aufgrund der stadtnahen Lage und der Struktur der umgebenden Nut-
zungen für eine Umnutzung in ein Wohngebiet anbietet. Im Übergangsbereich 
zu den angrenzenden gewerblichen Nutzungen bzw. Freizeiteinrichtungen 
(insbesondere zum städtischen Freibad) ist eine gemischte Nutzung bzw. eine 
Beibehaltung einer gewerblichen Nutzung vorgesehen. 

Zur Realisierung der künftigen Planungsabsichten und zur Sicherung der städ-
tebaulichen Ordnung des Bereichs wird die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes notwendig. Die Planung eines Wohn- und Mischgebietes kann jedoch 
nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, der an dieser Stelle 
eine gewerbliche Baufläche darstellt.  

Um die beabsichtigte Planung realisieren zu können, wird daher parallel zum 
Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes „ehemalige Wellpappe“ ein Än-
derungsverfahren des Flächennutzungsplanes erforderlich.  

 

2.3. Teilbereich „Äußere Helde“ 

Bereits seit 1975 bestanden Planungen, die "Äußere Helde" als zukünftiges 
Wohngebiet zu erschließen. Im Jahr 1981 wurde das Gebiet als geplante 
Wohnbaufläche in den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 
Wiesloch-Dielheim aufgenommen. Der Bebauungsplan für das Gesamtgebiet 
der „Äußere Helde“ wurde im Juni 2006 rechtswirksam. Somit waren die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen für die Erschließung des Gebiets geschaffen. Im 
Jahr 2011 wurde mit der Aufsiedelung des ersten Baufeldes in einer Größe 
von ca. 6,5 ha Bruttobauland begonnen. Parallel dazu wurden umfangreiche, 
im Bebauungsplan festgesetzte landschaftliche Entwicklungsmaßnahmen 
durchgeführt, um die von der Bebauung nicht berührten Grün- und Ausgleichs-
flächen ökologisch aufzuwerten. 

Nachdem der Gemeinderat im März 2010 und im Januar 2012 die vom Land 
vorgelegten Trassenvarianten für eine Ortsumfahrung von Altwiesloch abge-
lehnt hatte, war das ursprüngliche Planungskonzept auf Grund einer unzu-
reichenden Erschließung nicht mehr umsetzbar. Nachdem verschiedene alter-
native Erschließungsmöglichkeiten geprüft wurden, entschied sich der Ge-
meinderat im Juli 2012 dafür, einen zweiten Bauabschnitt nach Westen über 
den Apfel- bzw. Rebenweg an das örtliche Verkehrsnetz anzubinden. Die Um-
setzung dieses geänderten Erschließungskonzeptes hätte zur Folge gehabt, 
dass im Apfel- bzw. Rebenweg entgegen der ursprünglichen Planung erhebli-
che Mehrverkehre entstanden wären - ca. 1.600 Kfz/d auf Grund des Bauab-
schnitts II sowie zusätzlich weitere ca. 1.200 Kfz/d im Falle der Erschließung 
eines BA III (ca. 6 ha Bruttobauland). Eine schalltechnische Untersuchung 
ergab, dass die auf Grund der Mehrverkehre entstehende Lärmbelastung im 
Bereich Apfelweg/Rebenweg nur schwierig planerisch zu bewältigen gewesen 
wäre. Unter den Anwohnern des Bauabschnitts I, die beim Erwerb ihrer 
Grundstücke davon ausgegangen waren, dass die Erschließung eines weite-
ren Bauabschnitts nicht zu Mehrverkehren im Bauabschnitt I führen würde, 



 
Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch – Dielheim, 5. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Bereich der Stadt Wiesloch – Begründung  Stand: 03.11.2020 

 

 

Seite 10 

formierte sich erheblicher Widerstand gegen die Planungsabsichten der Stadt 
Wiesloch, was deren Umsetzung zusätzlich erschwert hätte.  

Aus diesen Gründen beschloss der Gemeinderat, dass die weitere Bauland-
entwicklung im Gebiet „Äußere Helde“ auf eine ca. 3,7 ha große Fläche östlich 
des Dielheimer Wegs begrenzt werden soll. Die übrigen bislang nicht bebau-
ten Flächen im Gebiet „Äußere Helde“ sollen nicht mehr Gegenstand einer 
städtebaulichen Entwicklung sein. Der nach Realisierung des zu entwickeln-
den Bauabschnitts II noch vorhandene Wohnraumbedarf soll an anderer Stelle 
im Stadtgebiet befriedigt werden. 

 

Planungsrechtlich ist jedoch bislang noch das gesamte Gebiet der „Äußeren 
Helde“ im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. Da die wohn-
baulichen Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Wiesloch aufgrund der regio-
nalplanerischen Vorgaben begrenzt sind (vgl. Kapitel 4.2.2), steht eine Beibe-
haltung der bisherigen Darstellung im Flächennutzungsplan einer wohnbauli-
chen Entwicklung an anderer Stelle im Stadtgebiet entgegen. Daher wird es 
erforderlich, die Darstellung im Flächennutzungsplan an die tatsächliche städ-
tebauliche Planungsabsicht für das Gebiet „Äußere Helde“ anzupassen und 
somit die geplanten Wohnbauflächen entsprechend zu reduzieren.  

 

3. Erforderlichkeit der Inanspruchnahme landwirtschaft-
licher Flächen 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sollen landwirtschaftlich oder als Wald genutzte 
Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit 
der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll be-
gründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innen-
entwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten 
zählen können. 

Durch die Überplanung der Gärtnereifläche des PZN kommt es zu einer Inan-
spruchnahme landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzter Flächen in einer 
Größenordnung von ca. 6,1 ha. Betroffen sind Flächen, die aufgrund ihrer na-
türlichen Bodeneigenschaften und Grundwasserverhältnisse grundsätzlich für 
eine den heutigen betrieblichen Anforderungen genügende landwirtschaftliche 
Nutzung geeignet sind. 

Im Bereich der Äußeren Helde kommt es planungsrechtlich zu einer Reduzie-
rung der Darstellung von Wohnbauflächen zugunsten einer Sicherung land-
wirtschaftlicher Flächen auf ca. 22,9 ha. Gegenüber der derzeitigen tatsächli-
chen Nutzung erfolgt jedoch dennoch durch den geplanten II. Bauabschnitt ei-
ne Inanspruchnahme zusätzlicher landwirtschaftlicher Flächen auf ca. 3,7 ha. 
Weitere 10 ha sind als Kombinationsfläche aus landwirtschaftlichen Nutzun-
gen und Ausgleichsflächen vorgesehen. Bei Annahme eines 50%-igen Anteils 
an Ausgleichsflächen ergibt sich hierdurch eine weitere Flächeninanspruch-
nahme von ca. 5 ha.  
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Innerhalb der bereits bestehenden Neubaugebiete sowie in der sonstigen 
Ortslage von Wiesloch sind zwar einige Baulücken sowie ursprünglich ge-
werblich oder als Verkehrsflächen genutzte Brachflächen vorhanden. Diese 
Grundstücke befinden sich jedoch weitüberwiegend in privatem Eigentum und 
stehen daher allenfalls zu einem geringen Teil zur Deckung der bestehenden 
Baulandnachfrage zur Verfügung. Die Stadt hat hier keine Möglichkeit, über 
das private Eigentum zu verfügen und diese Baulandreserve zu mobilisieren.  

Die Beschaffung von Bauland durch die Nachverdichtung im Bestand sowie 
die Erschließung von einzelnen bisher unbebauten Blockinnenbereichen ist 
ebenfalls stark von den Interessen der jeweiligen Eigentümer abhängig, was 
dazu führt, dass diese Baulandreserven ebenfalls nicht kurzfristig mit den Mit-
teln der Gemeinde mobilisiert werden können.  

Somit kann der aktuelle Bedarf an Wohnbaugrundstücken allein durch die 
eher kleinflächigen Maßnahmen zur Innenentwicklung nicht gedeckt werden. 

Alle an den Siedlungsrand von Wiesloch angrenzenden und für eine Sied-
lungserweiterung in Frage kommenden Flächen zeigen sich – soweit sie nicht 
aus naturschutzfachlichen Gründen für eine Bebauung ohnehin nicht in Be-
tracht kommen - als landwirtschaftliche Nutzfläche, so dass im Außenbereich 
keine Möglichkeit besteht, Baulandflächen auszuweisen, ohne dafür landwirt-
schaftliche Flächen in Anspruch zu nehmen. 

 

Auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen kann nach Ansicht der 
Stadt Wiesloch daher nicht verzichtet werden. 

    

4. Übergeordnete Planungen und Vorgaben 
4.1. Landesentwicklungsplan 

Gemäß Landesentwicklungsplan ist Wiesloch Bestandteil des Verdichtungs-
raums Rhein-Neckar. Die Verdichtungsräume sind als Wohn-, Produktions- 
und Dienstleistungsschwerpunkte mit hochwertigem Infrastruktur- und Ar-
beitsplatzangebot zu sichern und so weiterzuentwickeln, dass sie ihre überge-
ordneten Funktionen für die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung 
des Landes erfüllen und als leistungsfähige Wirtschaftsstandorte im internati-
onalen Wettbewerb bestehen können.   

 

4.2. Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

4.2.1 Gemeindefunktionen 

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar kommt der Stadt Wiesloch zu-
sammen mit Walldorf die zentralörtliche Funktion als Mittelzentrum zu.  

Damit hat die Stadt Wiesloch neben den überörtlichen Grundversorgungsauf-
gaben den gehobenen, spezialisierten Bedarf insbesondere an öffentlichen 
und privaten Dienstleistungen für ihren Verflechtungsbereich (Mittelbereich) 
sicher zu stellen.  
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4.2.2 Zielvorgaben zur Wohnbaulandentwicklung 

Gemäß Einheitlichem Regionalplan ist der Innenentwicklung Vorrang vor der 
Außenentwicklung einzuräumen. Verfügbare Flächenpotenziale im Siedlungs-
bestand wie z.B. Baulücken, Brach- und Konversionsflächen sind vorrangig 
vor anderen Flächenpotenzialen zu nutzen. 

Zudem hat sich der Verband Region Rhein-Neckar zum Ziel gesetzt, die regi-
onalen Wanderungsgewinne im Interesse einer nachhaltigen Siedlungsstruk-
tur sowie zur Begrenzung des Flächenverbrauchs raumordnerisch zu steuern. 
Im Einheitlichen Regionalplan sind daher den Kommunen unterschiedliche 
Funktionen in Hinblick auf die Wohnbauentwicklung zugewiesen: 

• Kommunen mit der Funktionszuweisung „Eigenentwicklung Wohnen“ 

Eine Wohnbauflächenentwicklung ist nur im Rahmen des örtlichen Eigen-
bedarfs zulässig. 

• Kommunen mit der Funktionszuweisung „Siedlungsbereich Wohnen“ 

Die Ausweisung zusätzlicher, über die Eigenentwicklung hinausgehender 
Wohnbauflächen ist im Einklang mit den übrigen Zielen der Regional- und 
Landesplanung in den als „Siedlungsbereich Wohnen“ festgelegten Kom-
munen bzw. Ortsteilen zu konzentrieren. Damit soll insbesondere der Flä-
chenbedarf aus Wanderungsgewinnen gedeckt werden. 

 

Die Stadt Wiesloch ist als Siedlungsbereich Wohnen ausgewiesen. Ihr kommt 
somit die regionalplanerische Aufgabe zu, Wohnflächen über den eigenen Be-
darf hinaus auszuweisen, um den Flächenbedarf aus Wanderungsgewinnen 
zu decken und eine ausgewogene Raumstruktur zu sichern.  

Bei dem Nachweis des Wohnbauflächenbedarfs auf Ebene der Flächennut-
zungsplanung ist die dem Einheitlichen Regionalplan als Anhang beigefügte 
„Wohnbauflächenbilanz Rhein-Neckar 2020“ unter Berücksichtigung der übri-
gen Zielsetzungen dieses Plans zugrunde zu legen. Für Wiesloch ist dort ein 
als Grundsatz der Raumordnung zu beachtender maximaler Wohnbaulandbe-
darf für die Jahre 2007 bis 2020 von 19 ha vorgegeben.  

Reicht der Zielhorizont des Flächennutzungsplans über das Jahr 2020 hinaus, 
wird der „Bevölkerungswert 2020“ und der Wohnbauflächenbedarfswert der 
„Wohnbauflächenbilanz Rhein-Neckar 2020“ in Abstimmung mit der Kommune 
über das Jahr 2020 hinaus fortgeschrieben.  

Im Sinne einer flächensparenden Siedlungsentwicklung sollen für Mittelzen-
tren Dichtewerte von in der Metropolregion Rhein-Neckar folgende Dichtewer-
te für Wohnbauflächen von 60/80 Einwohner/ha angestrebt werden. 

 

4.2.3 Flächendarstellungen 

Neben den Vorgaben zur Wohnbauflächenentwicklung sind die sonstigen flä-
chenbezogenen regionalplanerischen Vorgaben und hier insbesondere die 
freiraumschützenden Planungsvorgaben durch Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
te relevant. 

Die drei Teilflächen der Flächennutzungsplan-Änderung sind in der Raumnut-
zungskarte des Einheitlichen Regionalplans wie folgt dargestellt: 
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 Ausschnitt aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 

 

Teilbereich 1 „PZN-Gärtnereigelände“ 

In der Planzeichnung des Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist dem 
Bereich um die Gärtnereifläche keine konkrete Nutzung zugewiesen („Weiß-
fläche“).  

 

Teilbereich 2 „ehemalige Wellpappe“ 

Der Teilbereich um das frühere Wellpappenwerk ist als gewerbliche Baufläche 
im Bestand dargestellt. 

 

Teilbereich 3 „Äußere Helde“ 

Der Teilbereich „Äußere Halde“ ist als Siedlungsfläche Wohnen in Planung 
dargestellt. 

 

Der Änderung des Flächennutzungsplans stehen somit keine flächenbezoge-
nen raumordnerischen Vorgaben entgegen. 

 

4.3. Entwurf zur Teilfortschreibung des Einheitlichen Regionalplans – Plan-
kapitel 1.4 Wohnbauflächen 

Nachdem der Zielhorizont der im Einheitlichen Regionalplan verankerten 
Wohnbauflächenbilanz weitgehend erreicht ist und sich verschieden Anforde-
rungen und Rahmenbedingungen verändert haben, sieht der Verband Region 
Rhein-Neckar den Bedarf für eine Teilfortschreibung des Einheitlichen Regio-
nalplans zu Wohnbauflächen. Wesentlicher Bestandteil der vorgesehenen 

Teilbereich 1 

Teilbereich 2 

Teilbereich 3 
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Teilfortschreibung des Plankapitels 1.4 „Wohnbauflächen“ ist dabei die Festle-
gung einer einheitlichen Methodik zur wohnbaulichen Bedarfsermittlung, mit  
der sich der aus der raumordnerischen Funktion der einzelnen Gemeinden er-
gebende künftige Wohnbauflächenbedarf ermittelt werden kann. 

Bei der Berechnung des kommunalen Wohnbauflächenbedarfs sind gemäß 
dem Entwurf der Teilfortschreibung des Einheitlichen Regionalplans auf der 
Grundlage der bis zum Jahr 2030 für die gesamte Region prognostizierten 
demografischen Entwicklung, Zuwanderung und Veränderung der durch-
schnittlichen Haushaltsgröße die folgenden Zuwachsfaktoren zugrunde zu le-
gen (Maximalwerte für einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren): 

• Kommunen mit der Funktionszuweisung „Eigenentwicklung Wohnen“: 0,8 % 
der vorhandenen Wohneinheiten 

• Kommunen mit der Funktionszuweisung „Siedlungsbereich Wohnen“: 2,8 % 
der vorhandenen Wohneinheiten 

 

Zur Bestimmung der Anzahl der Wohneinheiten wird eine Belegungsdichte 
von mindestens 2,0 Einwohnern pro Wohneinheit angesetzt. Der berechnete 
Wohnbauflächenbedarf ergibt sich durch Division der benötigten Wohneinhei-
ten durch den regionalplanerischen Siedlungsdichtewert.  

Bezüglich der Einwohnerdichte verlangt der Einheitliche Regionalplan für 
Kommunem im hochverdichteten Kernraum einen Siedlungsdichtewert von 40 
Wohnungen/ha für Mittelzentren.  

 
Dem berechneten Wohnbauflächenbedarf sind zum Zeitpunkt der Flächennut-
zungsplanung die vorhanden Wohnbauflächenpotenziale gegenüberzustellen. 
Eine Ausweisung neuer Wohnbauflächen durch die Flächennutzungsplanung 
der Kommunen ist nur zulässig, wenn ein entsprechendes Wohnbauflä-
chendefizit nachgewiesen wird.  

 

4.4. Fachrechtliche Schutzgebiete und Schutzvorgaben 

Bezüglich der für die einzelnen Teilbereiche maßgebenden fachrechtlichen 
Schutzgebiete und Schutzvorgaben wird auf den Umweltbericht, Kapitel 8.2, 
verwiesen. Gleiches gilt auch in Bezug auf artenschutzrechtliche Belange, auf 
die in den Kapiteln 8.4.6 und 8.6.5 eingegangen wird.  

 

4.5. Störfallbetriebe 

Auf den Gemarkungen der Städte Wiesloch und Walldorf befinden sich keine 
Störfallbetriebe, welche der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (12. BImSchV-Störfall-Verordnung) unterliegen. 
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5. Bisheriges Baurecht 
5.1. Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch - Dielheim 
aus dem Jahr 2000 ist das Plangebiet bislang als Sonderbaufläche „Psychiat-
risches Zentrum Nordbaden“ dargestellt.  

 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch-Dielheim  

 

Für das Plangebiet besteht kein Bebauungsplan. Es ist daher dem unbeplan-
ten Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen. Im Außenbereich sind 
Bauvorhaben – mit Ausnahme weniger privilegierter Vorhaben – grundsätzlich 
unzulässig. 

 

5.2. Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet bislang weitgehend als gewerbli-
che Baufläche im Bestand dargestellt. Nur die ehemalige Bahntrasse ist als 
Grünfläche ausgewiesen. 
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch-Dielheim  

 

Für das nördlich des Wellpappen-Geländes liegende Wohngebiet besteht der 
Bebauungsplan „Zwischen den Wegen II“. Dieser setzt als Art der baulichen 
Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet fest. 

 

 
Abgrenzung der Bebauungsplangebiete. Aus: Geoportal der Stadt Wiesloch  

 

Der Rest des Plangebietes ist dem unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 
BauGB zuzuordnen. Im unbeplanten Innenbereich ist ein Vorhaben zulässig, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Um-
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gebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild 
darf nicht beeinträchtigt werden. 
 

5.3. Teilbereich „Äußere Helde“ 

Im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch - Dielheim 
aus dem Jahr 2000 ist das Plangebiet bislang als Wohnbaufläche in Planung 
dargestellt. 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch-Dielheim  

 

Für den Teilbereich besteht der Bebauungsplan „Äußere Helde“ aus dem Jahr 
2006. Dieser setzt auf ca. 21 ha Allgemeine Wohngebiete und in den sonsti-
gen Bereichen Grünflächen bzw. Ausgleichsflächen fest. 
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Bebauungsplan „Äußere Helde“ der Stadt Wiesloch aus dem Jahr 2006  

 

Der Bebauungsplan ist bislang nur im westlichen Teilbereich in einem ersten 
Bauabschnitt umgesetzt worden.   
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6. Planerische Rahmenüberlegungen für die künftige Flächen-
nutzung  

6.1. Ermittlung des Wohnbaulandbedarf 

6.1.1 Ermittlung des Wohnbaulandbedarfs gemäß Hinweispapier zur „Plausibi-
litätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise“ 

Die Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs nach dem Hinweispapier zur 
„Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens nach § 6 und 10 Abs. 2 BauGB“ des Ministeriums für 
Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 15.02.2017 erfolgt einerseits auf der Grundlage, dass bei allen Gemein-
den ein zusätzlicher Wohnbauflächenbedarf aus einem weiteren Rückgang 
der Belegungsdichte (weniger Einwohner je Wohnung, mehr Wohnfläche je 
Einwohner) resultiert. Zur Berechnung des zusätzlichen Flächenbedarfs wird 
dabei von einem Wachstum von 0,3 % p.a. des Planungszeitraumes ausge-
gangen; in besonders gelagerten Fällen kann ein anderer Wert zugrunde ge-
legt werden. 

Andererseits ist darüber hinaus die Prognose der Bevölkerungsentwicklung zu 
berücksichtigen. Dazu werden im Allgemeinen die Prognoseangaben des Sta-
tistischen Landesamtes für den Planungszeitraum zugrunde gelegt. In Fällen, 
in denen bereits die tatsächliche Bevölkerungszahl zum Planungszeitpunkt 
vom Prognosewert des Statistischen Landesamtes abweicht, kann diese Diffe-
renz zum Prognosewert für den Planungshorizont hinzugerechnet werden. 
Unabhängig davon sind in begründeten Einzelfällen über die regionalisierte 
Bevölkerungsvorausrechnung hinaus auch eigene, nachvollziehbare Daten 
und Erhebungen der Kommunen zu ihrer Bevölkerungsentwicklung bei der 
Plausibilitätsprüfung im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen 

 

Im April 2019 wies Wiesloch gemäß den Angaben des Statistischen Landes-
amtes eine Bevölkerungszahl von 26.758 Einwohnern auf. Daraus ergibt sich 
aus dem Belegungsdichterückgang ein fiktiver Einwohnerzuwachs für das 
Prognosejahr 2034 (15 Jahre) von  

 

26.758 EW x 0,3 % x 15 [Jahre] =  1.204 EW 

 

Hinzu kommt der prognostizierte Einwohnerzuwachs. Gemäß den Angaben 
des Statistischen Landesamts ist für das Jahr 2033 mit 27.745 Einwohnern zu 
rechnen. Gegenüber der Vorausberechnung für das Jahr 2018 mit 26.907 
Einwohnern Stand ergibt dies einen Zuwachs von  

 

838 Einwohnern. 

 

Damit kommt der Stadt Wiesloch die Aufgabe zu, für rechnerisch 2.042 zu-
sätzliche Einwohner Wohnbaufläche bereit zu stellen.  
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Der aus der Einwohnerentwicklung resultierende Flächenbedarf ergibt sich 
aus dem vorgegebenen Dichtewert für Wohnbauflächen, welcher für Mittelzen-
tren 80 Einwohner je ha Bruttobauland beträgt. 

 

Somit ergibt sich für das Prognosejahr 2032 ein Bruttowohnbauflächenbedarf 
von  

2.042 EW / 80 EW/ha = 25,5 ha 

 

6.1.2 Ermittlung des Wohnbaulandbedarfs gemäß dem Entwurf zur Fort-
schreibung des Einheitlichen Regionalplans 

Das Berechnungsmodell, das der Verband Region Rhein-Neckar in der beab-
sichtigten Teilfortschreibung des Plankapitels 1.4 „Wohnbauflächen“ des Ein-
heitlichen Regionalplans vorsieht, knüpft grundsätzlich an die Vorgaben des 
Hinweispapiers zur „Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 6 und 10 Abs. 2 BauGB“ an, 
sieht jedoch eine raumordnerische Steuerung der künftigen Einwohnerent-
wicklung in der Region durch unterschiedliche Zuwachsfaktoren je nach 
raumordnerischer Funktion einer Gemeinde vor. 

Nachdem der Stadt Wiesloch die raumordnerische Funktion „Wohnen“ zu-
kommt, ergeben sich gemäß dem im Entwurf der Teilfortschreibung des Kapi-
tels 1.4 „Wohnbauflächen“ des Einheitlichen Regionalplans verankerten Re-
chenmodell – sofern dieses einschließlich der maßgebenden Faktoren für die 
Bevölkerungsentwicklung und die Siedlungsdichte im Aufstellungsverfahren 
zur Teilfortschreibung des Einheitlichen Regionalplans Bestand haben wird – 
folgende Werte für den Wohnbauflächenbedarf: 

 

Stadt Wiesloch 

Siedlungs-
dichte 

WE/ha 

Faktor für 
5 Jahre 
bis 2030 

EW 
2017 

Bele-
gungs-
dichte 

WE-
Bedarf in 
5 Jahren 

Flächen-
bedarf in 
5 Jahren 

Flächenbedarf 
in 15 Jahren 

40 2,8% 26.779 2 EW/WE 375 WE 9,4 ha 28,1 ha 

 

Somit ergibt sich gemäß der beabsichtigten Teilfortschreibung des Plankapi-
tels 1.4 „Wohnbauflächen“ des Einheitlichen Regionalplans ein Bruttowohn-
bauflächenbedarf von  

28,1 ha. 

 

Der Bedarfswert gemäß den Vorgaben der beabsichtigten Teilfortschreibung 
des Plankapitels 1.4 „Wohnbauflächen“ des Einheitlichen Regionalplans deckt 
sich weitgehend mit dem sich aus dem Hinweispapier zur „Plausibilitätsprü-
fung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens nach § 6 und 10 Abs. 2 BauGB“ ergebenden Wert.  
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Es wird daher ein künftiger Wohnbauflächenbedarf von 28,1 ha für die weite-
ren Überlegungen zugrunde gelegt. 

 

6.2. Deckung des Wohnbaulandbedarf 

6.2.1 Möglichkeiten zur Deckung des Wohnbauflächenbedarfs im Innenbe-
reich 

Die Deckung des Wohnbauflächenneubedarfs muss gemäß den Vorgaben 
des Einheitlichen Regionalplans vorrangig durch die Nutzung der innerörtlich 
vorhandenen Baulandpotenziale erfolgen.  

Innerörtliche Baulandpotenziale ergeben sich insbesondere durch  

• die Umnutzung von bestehenden Nebengebäuden und Scheunen zu 
Wohnraum bzw. die ergänzende Bebauung in zweiter Reihe,  

• die Erschließung von Flächen in Blockinnenbereichen  
• die Umnutzung von Brachflächen oder gering genutzten Flächen sowie  
• durch die Aktivierung von Baulücken. 

 

Nur wenn keine innerörtlichen Baulandpotenziale verfügbar sind, kann die 
Ausweisung von Neubauflächen im Außenbereich erfolgen. Daher sind in ei-
nem ersten Schritt die bestehenden Innenentwicklungspotenziale darzulegen: 

 

Nachverdichtung im innerörtlichen Bereich (Bauen im rückwärtigen Bereich 
ohne zusätzliche Erschließung) 

Die typische Bauform in den alten Ortslagen insbesondere im Bereich der 
Teilorte ist die Haus-Hof-Bauweise mit stellenweise sehr langen Gartengrund-
stücken. Für die Grundstücke dieser Bebauungsform besteht grundsätzlich ei-
ne Baumöglichkeit in zweiter Reihe durch eine Umnutzung der vorhandenen 
Scheune bzw. durch eine Neubebauung im Bereich der ursprünglich vorhan-
denen Scheune. Bei einer nennenswerten Zahl von Grundstücken wurde eine 
solche Bebauung in zweiter Reihe bereits realisiert. 

Inwieweit die Baumöglichkeit in zweiter Reihe überhaupt und gegebenenfalls 
zu welchem Zeitpunkt genutzt wird, ist von der jeweiligen persönlichen Situati-
on und Interessenslage der Eigentümer abhängig. Eine gezielte Aktivierung 
dieser Baumöglichkeiten durch die Gemeinde ist nicht möglich; eine Voraus-
schätzung der erzielbaren neuen Wohnungen ist mit einer großen Unsicher-
heit behaftet.  

Die Möglichkeiten der Umnutzung von bestehenden Scheunengebäuden zu 
Wohnraum bzw. deren Ersatz durch den Neubau von Wohngebäuden bleiben 
daher unberücksichtigt.  

 

Neuerschließung von Blockinnenbereichen 

Größere Blockinnenbereiche, die aufgrund ihrer Größe und Ausdehnung über 
eine Bebauung in zweiter Reihe hinaus für eine Neuerschließung und 
-bebauung grundsätzlich geeignet wären, bestehen in Wiesloch und den zu-
gehörigen Stadtteilen nicht. 



 
Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch – Dielheim, 5. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Bereich der Stadt Wiesloch – Begründung  Stand: 03.11.2020 

 

 

Seite 22 

 

Brachflächen 

Aufgegebene Gewerbe- oder Verkehrsgrundstücke bzw. sonstige innerörtliche  
Brachflächen finden sich in Wiesloch in folgenden Bereichen: 

• Gewerbefläche zwischen der Schwetzinger Straße und „Zwischen den We-
gen“ 

Bei der westlich des Stadtkerns gelegenen, ca. 0,6 ha großen Fläche han-
delt es sich um ein bislang gewerblich genutzte Flurstücke, auf denen eine 
Wohnbebauung mit fünf Mehrfamilienhäusern realisiert werden soll.  Hierzu 
wurde der Bebauungsplan „Zwischen den Wegen - Nord“ aufgestellt, der 
am 29.07.2019 in Kraft getreten ist. 

• Gewerbefläche zwischen Römerstraße und Steinbergstraße „Steinberg-
quartier“ 

Bei der am östlichen Stadtrand gelegenen Fläche handelt es sich um eine 
ca. 0,8 ha große brachgefallene Gewerbefläche, die in Wohnbaufläche um-
gewandelt werden soll. Der Aufstellungsbeschluss für das erforderliche Be-
bauungsplanverfahren wurde im März 2020 gefasst.    

• Gewerbefläche „Ehemalige Wellpappe“ 

Bei der westlich des Stadtkerns gelegenen, insgesamt ca. 5,7 ha großen 
Fläche handelt es sich um das Betriebsgelände einer früheren Wellpappen-
fabrik. Der Betrieb wurde bereits vor Jahren aufgegeben. Im Rahmen dieser 
Flächennutzungsplanänderung ist festzulegen, in welchem Umfang eine 
Eignung der Fläche für eine wohnbauliche Entwicklung gegeben ist. 

 

Baulücken 

Durch die in den letzten Jahren nur geringe Ausweisung von Neubaugebieten 
und den erheblichen Siedlungsdruck auf die Stadt Wiesloch und ihre Teilorte  
ist der Bestand an Baulücken in den Gemeinden relativ gering.  

Bei einer Bebauung der noch vorhandenen Baulücken kann ein Teil des ent-
stehenden Wohnbauflächenbedarfs gedeckt werden.  

Bei den Baulücken wird beachtet, dass eine Nutzung von den Eigentümerinte-
ressen abhängig ist. Für Baulücken wird daher angenommen, dass realisti-
scher Weise maximal 20 % innerhalb der nächsten 15 Jahre aktiviert, d.h. be-
baut werden können.  

 

Gemäß dem städtischen Baulückenkataster bestehen somit folgende Flä-
chenpotenziale: 
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Baulückenkataster, Stand 31.12.2017  

Stadtteil Gesamtfläche Verfügbare Flächen bei 
Aktivierungsgrad von 20 % 

Stadt Wiesloch 4,9 ha 1,0 ha 

Baiertal 3,6 ha 0,7 ha 

Schatthausen 2,2 ha 0,4 ha 

Frauenweiler 1,4 ha 0,3 ha 

Summe 11,9 ha 2,4 ha 

 

6.2.2 Planungsrechtlich durch Bebauungspläne abgesicherte Baugebiete  

Noch nicht erschlossene, aber planungsrechtlich durch rechtsverbindliche Be-
bauungspläne abgesicherte Neubaugebietsflächen bestehen in der Stadt 
Wiesloch lediglich im Bereich „Äußere Helde“. Die als Allgemeines Wohnge-
biet festgesetzte Fläche weist dabei insgesamt einen Umfang von ca. 21 ha 
auf, von denen lediglich 6,5 ha realisiert sind. Somit verbleiben 14,5 ha, die 
zwar planungsrechtlich durch einen Bebauungsplan gesichert, aber nicht er-
schlossen sind. Im Flächennutzungsplan sind jedoch insgesamt ca. 47,7 ha 
als geplante Wohnbaufläche dargestellt. Bezogen auf die Planungsebene des 
Flächennutzungsplans verbleibt ein Restpotenzial von 41,2 ha verbleibt. 

 

6.2.3 Baugebiete mit laufenden Bebauungsplanverfahren 

Derzeit werden - mit Ausnahme des Bebauungsplans für den zweiten Bauab-
schnitts im Bereich der Äußeren Helde - keine Bebauungsplanverfahren zur 
Ausweisung von Wohnbauflächen im bisherigen Außenbereich betrieben. 
Beim Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitts im Bereich der Äußeren 
Helde handelt es sich allerdings um die Überplanung eines bereits durch ei-
nen Bebauungsplan festgesetzten, aber bislang noch nicht realisierten Wohn-
gebiets.  

 

6.2.4 Außenreserven 

Die Außenreserve ergeben sich aus den Darstellungen des bisherigen Flä-
chennutzungsplans. Es handelt sich hierbei um folgende im Flächennutzungs-
plan dargestellte Flächen: 
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Außenreserven 

Stadtteil Bezeichnung der 
Fläche 

Größe Darstellung Verfügbares Wohn-
baulandpotenzial 

Stadt Wiesloch MLP/An der di-
cken Eiche 

2,8 ha  Gemischte 
Baufläche  

bei 50 % Wohnbau: 
1,4 ha 

Baiertal Adelsgrund 1,8 ha Wohnbaufläche 1,8 ha 

 Sauberg Nord 0,5 ha Wohnbaufläche 0,5 ha 

 Vordere Röttere 1,5 ha Wohnbaufläche 1,5 ha 

Schatthausen Dammwiesen 0,7 ha Wohnbaufläche 0,7 ha 

Frauenweiler -- -- -- -- 

Summe  7,3 ha  5,9 ha 

 

In Frauenweiler wird über die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 
hinaus in einer städtebaulichen Machbarkeitsstudie die Realisierung eines  
Wohngebiets „Oberer Sandpfad“ mit einer Flächengröße von ca. 1,0 – 1,5 ha 
geprüft. Die betreffende Fläche ist bislang im Flächennutzungsplan als Fläche 
für die Landwirtschaft sowie – in einem kleinen Teil – als gewerbliche Bauflä-
che dargestellt.  Weiterhin wird geprüft, ob das Wohngebiet „Äußere Rohrlach 
II“ östlich der Alten Bruchsaler Straße um eine zusätzliche Bauzeile erweitert 
werden kann (ca. 0,5 ha).   

Aufgrund der Möglichkeit des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13b BauGB 
ist eine Entwicklung der genannten Flächen ohne Entwicklung aus dem Flä-
chennutzungsplan möglich. Die Flächen werden daher aufgrund ihres jetzigen 
Planungsstands ebenfalls als Außenreserven gewertet.  

  

6.3. Flächenbilanz 

Gemäß den obigen Darstellungen ergibt sich für die Stadt Wiesloch – ohne 
Berücksichtigung der Flächen der gegenständlichen Änderung des Flächen-
nutzungsplans - folgende Flächenbilanz zur Deckung des mittelfristig beste-
henden Wohnbaulandbedarfs: 
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Art der Flächenreser-
ve 

Bezeichnung der Fläche Gesamtfläche davon bis 2032 
verfügbar 

Baulücken Wohnbauflächen und gemischte 
Baufläche innerhalb der Ortslage 

11,9 ha bei ca. 20 %: 

ca. 2,4 ha 

Konversionsflächen Zwischen den Wegen - Nord 0,6 ha 0,6 ha 

 Ehemalige Wellpappe  * 

 Steinbergquartier  0,8 ha 

Durch BP gesicherte 
Bauflächen 

Äußere Helde  * 

Zusätzliche Wohn-
bauflächen oder ge-
mischt Baufläche 

Wiesloch: MLP/An der dicken 
Eiche 

2,8 ha (Misch-
gebiet, 50 % 
Wohnbau) 

1,4 ha 

Baiertal: Adelsgrund 1,8 ha 1,8 ha 

Baiertal: Sauberg Nord 0,5 ha 0,5 ha 

Baiertal: Vordere Röttere 1,5 ha 1,5 ha 

Schatthausen: Dammwiesen 0,7 ha 0,7 ha 

Frauenweiler: Oberer Sandpfad 1,5 ha 1,5 ha 

 Frauenweiler: Äußere Rohrlach II 0,5 ha 0,5 ha 

Summe   11,7 ha 

Wohnbauflächenbedarf gemäß Teilfortschreibung Einheitlicher Regi-
onalplan (bis 2032) 

 

28,1 ha 

Gesamtbilanz 16,4 ha 

*:  Fläche ist Gegenstand der Flächennutzungsplan-Änderung. Das verfügbare Flä-
chenpotenzial ergibt sich aus dem Ergebnis des Planungsprozesses. 

 

Somit ergibt sich ein bislang ungedeckter Bruttowohnbauflächenbedarf für die 
Stadt Wiesloch von 16,4 ha. 
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7. Umsetzung der Planungskonzeption im Flächennut-
zungsplan 

7.1. Art der baulichen Nutzung 

7.1.1 Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Nachdem der der Stadt Wiesloch regionalplanerisch zugestandene Wohnbau-
flächenbedarf nicht vollständig innerhalb der bestehenden Siedlungsflächen 
gedeckt werden kann und daher ergänzende Wohnbauentwicklungen im Au-
ßenbereich weiterhin erforderlich sein werden, bietet sich die Nutzung baulich 
vorgeprägter Flächen an. Um eine solche Fläche handelt es sich beim frühe-
ren Gärtnereigelände des PZN. 

Die Fläche ist zudem innenstadtnah gelegen und verkehrlich sowohl im Indivi-
dualverkehr wie im öffentlichen Personennahverkehr gut angebunden. Die 
Rahmenvoraussetzungen für ein attraktives innenstadtnahes Wohnquartier 
sind gegeben. 

Im Flächennutzungsplan wird daher die bisherige Darstellung als Sonderbau-
fläche „Psychiatrisches Zentrum“ durch eine Darstellung als „geplante Wohn-
baufläche“ ersetzt. Im nördlichen Teilbereich ist die Umsetzung der natur-
schutzrechtlichen Ausgleichserfordernisse angedacht. Dementsprechend er-
folgt dort eine Darstellung als „Grünfläche“ bzw. „Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“, 
jeweils geplant. 

 

Insgesamt ergibt sich für den Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ folgende 
Flächenbilanz der Änderungen der Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

 

Teilbereich „PZN-
Gärtnereigelände“ 

FNP Darstellung Bestand FNP-Darstellung ge-
plant 

Sonderbaufläche „Psychiatrisches 
Zentrum“  

8,2 ha -- 

Wohnbaufläche geplant -- 7,1 ha 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

 

-- 

 

1,1 ha 

Gesamt  8,2 ha 

 

Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans ist eine weitere Konkretisie-
rung der städtebaulichen Planung vorgesehen. Gegebenenfalls ergeben sich 
aufgrund der dann konkreteren Planungsüberlegungen noch Veränderungen 
in der Flächenausdehnung, insbesondere in Hinblick auf Randeingrünungs- 
und Abstandsflächen. 

 

7.1.2 Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Für den Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ wurde im Vorfeld der Konkretisie-
rung der Planung zunächst die Eignung der Fläche in Hinblick auf eine Beibe-
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haltung einer gewerblichen Nutzung untersucht. Hierzu wurde im März 2016 
durch das iib Institut Innovatives Bauen Consult GmbH, Schwetzingen eine 
Untersuchung „Standorteignung potenzieller Gewerbeansiedlungen im Ge-
samtkontext Wiesloch und Walldorf“ für das Gelände der ehemaligen Well-
pappen-Fabrik erstellt. Die Untersuchung ergab, dass gewerbliche Nutzungen 
(unterteilt in Einzelhandel und Dienstleistungen, Gastronomie, Büronutzungen, 
Arztpraxen, Hotellerie oder Produktion und Logistik) nur bedingt empfehlens-
wert sind. Die Nutzungsempfehlung sieht die Realisierung eines Mischgebie-
tes aus Wohnen und Gewerbe vor.  

Weiterhin unterliegt das Gebiet Immissionen aus angrenzenden Gewerbege-
bieten sowie durch das städtische Freibad. Insbesondere im westlichen Rand-
bereich ist daher nur eine gemischte Nutzung sinnvoll. Für den südöstlichen 
Randbereich kommen zu den Emissionen des Freibads auch noch erhebliche 
Verkehrslärmimmissionen hinzu. Daher wird dort an der bisherigen Darstel-
lung als gewerbliche Baufläche festgehalten.  

 

Ausgehend von den Ergebnissen der Gewerbestudie, der bestehenden Im-
missionssituation und des in Kapitel 9.1 dargestellten Wohnbauflächenbedarfs 
in Wiesloch werden im Flächennutzungsplan folgende Änderungen der darge-
stellten Bauflächen vorgenommen: 

 

• Flächen nördlich der ehemaligen Bahntrasse im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Zwischen den Wegen II“ 

Es erfolgt künftig eine Darstellung als Wohnbaufläche anstelle der Darstel-
lung einer gewerblichen Baufläche. Mit dieser Änderung der Flächendar-
stellung wird der Flächennutzungsplan in Bezug auf den im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellten Bebauungsplan „Zwischen 
den Wegen II“, der das Gesamtgebiet als Allgemeines Wohngebiet fest-
setzt, berichtigt. 

 

• Flächen in einem ca. 40 m – 50 m breiten Korridor östlich der Straße 
„In den Breitwiesen“ nördlich und südlich der ehemaligen Bahnlinie 
sowie nördlich der Straße „Am Schwimmbad“ 

In einem ca. 40 m – 50 m breiten Korridor östlich der Straße „In den Breit-
wiesen“ nördlich und südlich der ehemaligen Bahnlinie sowie nördlich der 
Straße „Am Schwimmbad“ erfolgt auf einer Fläche von 1,5 ha eine Ände-
rung der Flächendarstellung von „gewerblicher Baufläche“ in eine „gemisch-
te Baufläche“  

Mit dieser Darstellung wird nördlich der ehemaligen Bahnlinie der Bestand-
situation vor Ort Rechnung getragen. Der dortige Nutzungsbestand besteht 
sowohl aus nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben wie auch aus 
Wohngebäuden und entspricht somit dem Charakter eines Mischgebiets. 
Eine Beibehaltung der bisherigen Darstellung als gewerbliche Baufläche 
könnte dort Nutzungen  ermöglichen, die in Bezug auf die östlich und nörd-
lich angrenzende Wohnbebauung nicht verträglich wären.  
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Südlich der ehemaligen Bahnlinie wird mit der Änderung der Flächendar-
stellung der Nachbarschaft zur westlich angrenzenden gewerblichen Nut-
zung Rechnung getragen. Es wird somit ein Pufferstreifen zwischen beste-
henden gewerblichen Nutzungen und der geplanten Wohnnutzung ausge-
bildet. 

  

• Sonstige Flächen des ehemaligen Wellpappenwerks 

Im Bereich der sonstigen Flächen des ehemaligen Wellpappenwerks erfolgt 
auf einer Fläche von 3,4 ha eine Änderung der Flächendarstellung von 
„gewerblicher Baufläche“ in eine „Wohnbaufläche“. Damit wird angesichts 
des in Wiesloch bestehenden Bedarfs an Wohnbauland der gegebenen 
Eignung der Fläche für eine Wohnnutzung Rechnung getragen. Diese Eig-
nung für eine wohnbauliche Nutzung ergibt sich insbesondere aus der Nähe 
zur Innenstadt, der im Norden anschließenden Wohnnutzung, den südlich 
angrenzenden Freizeitbereichen und der guten Anbindung an den öffentli-
chen Personennahverkehr. 

Ebenso wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine großflächige 
gewerbliche Nutzung dieses Areals angesichts der Erkenntnisse aus der 
oben genannten Studie zur Standorteignung für eine gewerbliche Nutzung 
nur bedingt gegeben ist.   

Südlich der vorgesehenen Wohnbaufläche wird auf eine Änderung des Flä-
chennutzungsplans verzichtet. Da die künftigen planerischen Absichten für 
diesen Bereich derzeit noch ungeklärt sind und insbesondere Restriktionen 
aufgrund der Nähe zur L 723 und zum städtischen Freibadgelände beste-
hen, verbleibt daher trotz der tatsächlichen Nutzung des Geländes durch 
die frühere Fabrikantenvilla mit dem angegliederten parkähnlichen Garten 
die bisherige Darstellung als „gewerbliche Baufläche“.  

 

• Ehemalige Bahntrasse 

Die Fläche der ehemaligen Bahntrasse bleibt unverändert als Grünfläche 
dargestellt. 

 

• Gewässerrandstreifen am Waldangelbach 

Der Gewässerrandstreifen am Waldangelbach wird entsprechend der zwi-
schenzeitlich in Umsetzung befindlichen naturnahen Neugestaltung des 
Gewässerlaufs künftig statt als „gewerbliche Baufläche“ als Grünfläche dar-
gestellt. 

 

Insgesamt ergibt sich für den Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ folgende 
Flächenbilanz der Änderungen der Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
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Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ FNP Darstellung Bestand FNP-Darstellung ge-
plant 

Gewerbliche Baufläche 6,1 ha -- 

Grünflächen 0,2 ha 0,6 ha 

Gemischte Baufläche Bestand -- 0,4 ha 

Gemischte Baufläche geplant -- 1,1 ha 

Wohnbaufläche Bestand -- 0,8 ha 

Wohnbaufläche geplant -- 3,4 ha 

Gesamt 6,3 ha 6,3 ha 

 

7.1.3 Teilbereich „Äußere Helde 

Wie bereits in Bezug auf die Erforderlichkeit der Planung in Kapitel 2.2.3 die-
ser Begründung dargelegt, kann die ursprüngliche Planung zur Erschließung 
und Bebauung des Baugebiets „Äußere Helde“ aufgrund einer nicht realisier-
baren verkehrsgerechten Erschließung nicht mehr im ursprünglichen Umfang 
weiter verfolgt werden.  

Seitens der Stadt Wiesloch wurde daher eine städtebauliche Konzeption aus-
gearbeitet, in der zunächst potentielle Baufelder innerhalb des Untersuchungs-
raums ermittelt wurden, die sich unter dem Gesichtspunkt Ökolo-
gie/Artenschutz konfliktarm darstellen und sich damit im Grundsatz für eine 
Bebauung eignen würden. Im Rahmen des Planungsprozesses wurden dar-
über hinaus auch die verkehrlichen Auswirkungen, Aspekte der Wirtschaftlich-
keit sowie Möglichkeiten der Erschließung und Entwässerung berücksichtigt.  

Auf Grund dieser Rahmenbedingungen kamen im Grundsatz ein mögliches 
Baufeld „Nord“ mit einer Fläche von ca. 0,8 ha Nettobauland sowie drei mögli-
che Baufelder „Süd“ mit Flächen von 2,2 ha („Süd klein“), 2,5 ha („Süd mittel“) 
und 3,6 ha („Süd groß“) Nettobauland in Frage. Aus verkehrlicher Sicht wur-
den insgesamt neun Alternativen zur Anbindung der Baufelder im Untersu-
chungsraum sowie deren Auswirkungen untersucht. Des Weiteren wurde die 
Realisierungsmöglichkeit der Baufelder unter den Aspekten Erschlie-
ßung/Entwässerung geprüft. 

Als Ergebnis des Abwägungsprozesses beschloss der Gemeinderat im Juni 
2015, das Baufeld „Süd mittel“ mit einer Dichte von 36EW/ha Nettobauland als 
Grundlage für die weitere Planung innerhalb des Untersuchungsraums zu 
verwenden. Für den übrigen Bereich soll die ursprünglich geplante städtebau-
liche Entwicklung nicht mehr durchgeführt werden. Der nach Realisierung des 
zu entwickelnden Bauabschnitts II noch vorhandene Wohnraumbedarf muss 
somit an anderer Stelle im Stadtgebiet befriedigt werden. 
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Baufeld „Süd mittel“ entsprechend Gemeinderatsbeschluss vom 26.04.2015 und dessen Lage 

 

Ausgehend von der dargestellten Konzeption und den hierzu gefassten Be-
schlüssen zur weiteren Entwicklung des Baugebiets „Äußere Helde“ werden 
im Flächennutzungsplan folgende Änderungen der dargestellten Bauflächen 
vorgenommen: 

 

• Bereich der umgesetzten Wohnbebauung im Bauabschnitt I 

Der bereits realisierte Bauabschnitt I wird entsprechend der Bestandssitua-
tion statt als „geplante Wohnbaufläche“ als „Wohnbaufläche Bestand“ dar-
gestellt. 

 

• Freiflächen nördlich und südlich des Bauabschnitts I sowie südlich 
des Bauabschnitts II 

Die Freiflächen nördlich und südlich des Bauabschnitts I sowie südlich des 
Bauabschnitts II dienen unter anderem dem naturschutzrechtlichen Aus-
gleich der durch den I. Bauabschnitt verursachten Eingriffe in Boden, Natur 
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und Landschaft. Sie sind im rechtsgültigen Bebauungsplan „Äußere Helde“ 
entsprechend festgesetzt; die Maßnahmen wurden auch umgesetzt. Wei-
terhin befinden sich dort im Bestand mehrere gemäß § 30 Naturschutzge-
setz pauschal geschützte Feldhecken und Feldgehölze. 

Die Flächen kommen daher für eine Bebauung nicht mehr in Betracht. Die 
Darstellung wird daher von „geplante Wohnbaufläche“ in „Grünfläche“ bzw. 
„Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft“, jeweils Bestand, geändert.   

 

• Bauabschnitt II 

Die Flächen bleiben mit ca. 3,7 ha als geplante Wohnbauflächen darge-
stellt. 

 

• Flächen nördlich des Bauabschnitts II 

Die Flächen nördlich des Bauabschnitts II sollen in Teilen als Ausgleichsflä-
chen für den II. Bauabschnitt dienen. Eine nähere Festlegung der hierfür 
vorgesehenen Flächen ist bislang nicht erfolgt und für die Planungsebene 
des Flächennutzungsplans auch nicht erforderlich. 

Die nicht für den Ausgleich erforderlichen Flächen sollen in ihrer bisherigen 
Nutzung verbleiben. Dementsprechend werden diese Flächen künftig an-
statt als „geplante Wohnbauflächen“ als „landwirtschaftliche Flächen“, über-
lagert von einer Darstellung als geplante „Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“, 
ausgewiesen.  

 

• Flächen östlich des Bauabschnitts II 

Östlich des Bauabschnitts II wird auf eine weitere bauliche Entwicklung 
vollständig verzichtet. Ebenso ist keine Einbeziehung in eine naturschutz-
rechtliche Ausgleichskonzeption angedacht. Daher werden diese Flächen 
künftig als „landwirtschaftliche Flächen“ anstatt als „geplante Wohnbauflä-
chen“ dargestellt.  
 

Insgesamt ergibt sich für den Teilbereich „Äußere Helde“ folgende Flächenbi-
lanz der Änderungen der Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
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Teilbereich „Äußere Helde“ FNP Darstellung Be-
stand 

FNP-Darstellung ge-
plant 

Wohnbaufläche geplant 47,7 ha 3,7 ha 

Wohnbaufläche Bestand -- 6,5 ha 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft - Bestand 

 

-- 

 

9,6 ha 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft – geplant, kombi-
niert mit Flächen für die Landwirtschaft 

 

 

-- 

10,0 ha 
bei Annahme einer Aufteilung 

50%/50% ergeben sich 5,0 
ha Flächen für die Landwirt-

schaft und 5 ha Maßnahmen-
flächen 

Flächen für die Landwirtschaft -- 17,9 ha 

Gesamt 47,7 ha 47,7 ha 

 

7.2. Verkehrserschließung 

7.2.1 Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Die Erschließung des Planungsgebiets muss über die Heidelberger Straße er-
folgen, da die am südlichen Rand verlaufende Straße „westliche Zufahrt“ nicht 
ausreichend ausgebaut ist, um die zusätzliche Verkehrsmenge aus einem 
Wohngebiet in der angedachten Größenordnung aufzunehmen. Vorgesehen  
ist daher, den Knotenpunkt Heidelberger Straße / Schlossstraße um einen 
vierten Ast zu erweitern. Darstellungserfordernisse im Flächennutzungsplan 
ergeben sich nicht. 

Die Erschließung im öffentlichen Personennahverkehr kann über die an der 
Einmündung der Straße „Westliche Zufahrt“ in die Heidelberger Straße gele-
gene Haltestelle „Krankenhaus“ sowie die Haltestelle „Wiesloch PZN“ an der 
Straße „westliche Zufahrt erfolgen. Die dort haltenden Buslinien Leimen – 
Wiesloch und PZN – Frauenweiler werden jeweils im 30-Minuten-Takt bedient. 

 

7.2.2 Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Die Verkehrserschließung des Geländes der ehemaligen Wellpappenfabrik ist 
durch die westlich angrenzende Straße In den Breitwiesen gesichert. Eine in-
terne Verkehrserschließung ist im Bebauungsplanverfahren zu behandeln.  
Weitergehende Darstellungserfordernisse im Flächennutzungsplan ergeben 
sich nicht. 

Die Erschließung im öffentlichen Personennahverkehr kann über die Haltestel-
len „Freibad“ und „Baumarkt“ der Buslinie PZN – Stadtmitte - Frauenweiler er-
folgen. Diese Linie wird im 30-Minuten-Takt bedient. Verbindungen zum 
Bahnhof bestehen mit mehreren Buslinien über die Haltestelle an der Schwet-
zinger Straße  
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7.2.3 Teilbereich „Äußere Helde“ 

Die verkehrliche Anbindung des verbleibenden II. Bauabschnitts von 3,7 ha er-
folgt nach Westen über den Apfel-/Rebenweg. Der für die Realisierung der 
Straße erforderliche Korridor wird im Flächennutzungsplan als geplante 
Wohnbaufläche dargestellt. Eine gesonderte Darstellung als Verkehrsfläche ist 
nicht erforderlich.  

Bei einer Beschränkung des Baugebiets auf brutto 3,7 ha und einer Einwoh-
nerdichte von ca. 36 EW/ha ist davon auszugehen, dass nach Realisierung 
des Baufeldes sich das Verkehrsaufkommen im Bereich Apfel-/Rebenweg um 
ca. 250 zusätzliche Fahrten pro Tag erhöhen wird. Eine solche Verkehrserhö-
hung wird im Rahmen des Flächennutzungsplans als verkehrlich vertretbar 
erachtet. 

Die Erschließung im öffentlichen Personennahverkehr kann über die an der 
Meßplatzstraße gelegene gleichnamige Haltestelle erfolgen. Die dort halten-
den Buslinien Wiesloch-Walldorf Bf - Wiesloch – Waldangelloch  und St. Leon-
Rot - Wiesloch-Walldorf Bf - Wiesloch – Östringen werden jeweils im Stunden-
takt bedient. 

 

7.3. Ver- und Entsorgung  

7.3.1 Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Die geplante Wohnbaufläche kann in Hinblick auf die Versorgung und die 
Schmutzwasserentsorgung ausreichend erschlossen werden. Darstellungser-
fordernisse im Flächennutzungsplan ergeben sich nicht.  

Die Möglichkeiten der Niederschlagswasserbewirtschaftung sind im weiteren 
Verfahren zu klären. 

 

7.3.2 Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Der Plangebietsfläche ist in Hinblick auf die Ver- und Entsorgung ausreichend 
erschlossen. Darstellungserfordernisse im Flächennutzungsplan ergeben sich 
nicht.  

Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstand ist davon auszugehen, dass 
eine Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort nicht möglich sein wird. 
Daher wird voraussichtlich eine gedrosselte Ableitung in den angrenzenden 
Waldangelbach erforderlich. Gegenüber der bisherigen Situation ergibt sich 
jedoch aufgrund der bestehenden und künftig reduzierten Versiegelung eine 
Minderung des in den Vorfluter abzuleitenden Niederschlagswassers. Eine 
nähere Ausformung der Konzeption zur Niederschlagswasserbewirtschaftung 
muss dem Bebauungsplan vorbehalten bleiben. 

 

7.3.3 Teilbereich „Äußere Helde“ 

Die Plangebietsfläche ist – soweit sie bereits bebaut ist - in Hinblick auf die 
Ver- und Entsorgung ausreichend erschlossen. Der geplante II. Bauabschnitt 
kann über den I. Bauabschnitt erschlossen werden. Die dort verlegten Lei-
tungsnetze haben die weitere Erschließung des Areals bereits berücksichtigt. 
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Für die Niederschlagswasserbewirtschaftung stehen ausreichend Grünflächen 
angrenzend an die Wohnbebauung zur Verfügung.  

Darstellungserfordernisse im Flächennutzungsplan ergeben sich nicht.  

 

7.4. Immissionsschutz 

7.4.1 Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Gewerbelärm 

Für das Planungsgebiet ist nicht von einer auf der Planungsebene des Flä-
chennutzungsplans relevanten Vorbelastung durch Gewerbelärm auszugehen. 

  

Verkehrslärm 

Der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm wird im Wesentlichen durch 
die stark befahrenen Landesstraße L 594 bzw. L 594a bestimmt.  

Gemäß der im Rahmen des Lärmaktionsplans erstellten Lärmkartierung aus 
dem Jahr 2013 (vgl. Abb. in Kap. 8.4.7 des Umweltberichts) liegt der über 24 
Stunden auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm (Lärmindex Lden 
(24 h)) zwischen 70 dB(A) im Bereich entlang der L 594 und 55 dB(A) im östli-
chen Teil des Plangebiets.  

Da der Berechnungsweg der Lärmkartierung von den im Rahmen der Bauleit-
planung einschlägigen Regelwerken der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen 
(RLS 90), der 16. BImSchV bzw. der DIN 18005 abweicht, können die Werte 
nicht unmittelbar verglichen werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass der 
schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 (Schallschutz im Städte-
bau) für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der 
Nacht im gesamten Planungsgebiet überschritten wird. Die Überschreitungen 
sind jedoch nicht so hoch, dass sie einer Bebauung der Fläche – nach Durch-
führung entsprechender Schallschutzmaßnahmen - grundsätzlich entgegen 
stehen würden. 

Maßnahmen zur Minderung bzw. zur Kompensation der Schallbelastung sind 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu bestimmen.  

 

7.4.2 Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Gewerbelärm / Sport- und Freizeitlärm 

Bei den wesentlichen auf das Plangebiet einwirkenden Lärmquellen für Ge-
werbe- sowie Sport- und Freizeitlärm handelt es sich um das östlich gelegene 
Gewerbegebiet „Lempenseite“, den westlich gelegenen Baumarkt, das städti-
sche Freibad sowie einen Veranstaltungsraum an der Straße „Am Schwimm-
bad“.  

Zur Prüfung der auf das Planungsgebiet einwirkenden Gewerbe- sowie Sport- 
und Freizeitimmissionen wurde das Schallgutachten „Schalltechnische Immis-
sionsprognose zum Bebauungsplan „Ehemalige Wellpappe/Quartier am Bach“ 
der Stadt Wiesloch“ beim Ingenieurbüro für Bauphysik, Bad Dürkheim, 
23.07.2020, eingeholt.  
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In Bezug auf den Gewerbelärm kann den Ergebnissen der Immissionsprogno-
se entnommen werden, dass im Nachtzeitraum die Orientierungswerte für All-
gemeine Wohngebiete von 40 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete und von 45 
dB(A) für Mischgebiete insbesondere durch eine Tanzschule im Gewerbege-
biet Lempenseite und durch einen Veranstaltungsraum an der Straße „Am 
Schwimmbad“ überschritten werden. Im Tagzeitraum werden die Orientie-
rungswerte von 55 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete und von 60 dB(A) für 
Mischgebiete eingehalten. 

In Bezug auf Sportanlagen- und Freizeitlärm ist das städtische Freibadgelände 
maßgebend. Den Ergebnissen der oben genannten Immissionsprognose kann 
entnommen werden, dass die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche die 
geltenden Immissionsrichtwerte innerhalb des südöstlichen Bereiches des 
Plangebiets überschreiten. Ursächlich hierfür ist das gesamte Freibad. Einzel-
ne Lärmquellen können hier nicht als besonders maßgeblich benannt werden.  

 

Aufgrund der dargelegten Immissionssituation sind weitergehende Maßnah-
men zur Minderung bzw. zur Kompensation der Schallbelastung auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung zu bestimmen.  

 

Verkehrslärm 

Den Berechnungen zum Verkehrslärm ist zu entnehmen, dass innerhalb des 
Plangebietes die geltenden Schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 teilweise überschritten werden, der geltende Immissionsgrenzwert der 
16. BImSchV im Wesentlichen jedoch unterschritten wird.  

Die gegebene Verkehrslärmbelastung steht der Planung somit nicht entgegen.  

 

7.4.3 Teilbereich „Äußere Helde“ 

Gewerbelärm 

Für den auch künftig als geplante Wohnbaufläche verbleibenden Teil des Pla-
nungsgebiets ist nicht von einer auf der Planungsebene des Flächennut-
zungsplans relevanten Vorbelastung durch Gewerbelärm auszugehen. 

  

Verkehrslärm 

Der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm wird im Wesentlichen durch 
die stark befahrenen L 612 Wiesloch – Baiertal im Norden sowie durch die Au-
tobahn A 6 im Süden bestimmt.  Gemäß der im Rahmen des Lärmaktions-
plans erstellten Lärmkartierung aus dem Jahr 2013 (vgl. Abb. in Kap. 8.4.7 
des Umweltberichts) liegt der über 24 Stunden auf den auch künftig als ge-
plante Wohnbaufläche verbleibenden Teil des Planungsgebiets einwirkende 
Verkehrslärm (Lärmindex Lden (24 h)) bei etwa 45 dB(A).  

Da der Berechnungsweg der Lärmkartierung von den im Rahmen der Bauleit-
planung einschlägigen Regelwerken der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen 
(RLS 90), der 16. BImSchV bzw. der DIN 18005 abweicht, können die Werte 
nicht unmittelbar verglichen werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass der 
schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 (Schallschutz im Städte-
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bau) für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der 
Nacht zumindest weitgehend eingehalten wird.  

 

7.5. Grünordnung, Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft 

Gemäß § 1a Baugesetzbuch sind im Rahmen der Abwägung die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu be-
rücksichtigen. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kön-
nen. 

Gegenstand der Betrachtung in Hinblick auf mögliche Eingriffe in Boden, Natur 
und Landschaft auf Ebene des Flächennutzungsplans sind die Veränderungen 
gegenüber dem tatsächlichen Bestand und nicht die Veränderungen der Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan, da aus der bisherigen Darstellung im Flä-
chennutzungsplan kein Recht auf Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft 
abgeleitet werden konnte.  

 

7.5.1 Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Betroffen ist eine Fläche, die sich überwiegend als Wiesenfläche mit einigen 
Gehölzgruppen darstellt. Ca. 2,3 ha des Areals werden bereits baulich als 
Gärtnereifläche sowie durch einige Gebäude genutzt.  

Durch die geplante Ausweisung von 7,3 ha Wohnbaufläche kommt es zu einer 
Umwandlung von ca. 5,0 ha bisher unbebauter Freifläche in Siedlungsfläche. 
Bei einem angenommenen Versiegelungsgrad von ca. 60 % der künftigen 
Baugrundstücke, 15 % Verkehrsfläche und 15 % Randeingrünungsfläche ist 
im Plangebiet mit einer zusätzlichen Versiegelung in der Größenordnung von 
rund 3,0 ha zu rechnen.  

Insgesamt ergibt sich im Vergleich Bestand – Planung folgende Flächenbilanz: 

 

Teilbereich „PZN-
Gärtnereigelände“ 

Bestand Planung 

Wiesenflächen mit vereinzelten Ge-
hölzen 

5,9 ha 1,1 ha 

Versiegelte Flächen (bei Planung: 15 
% Straße; 60% der Baugrundstücke) 

1,1 ha 4,1 ha 

Unversiegelte Gärtnereiflächen 1,2 ha -- 

Nicht versiegelte Flächen (Annahme: 
15 % Randgrün, 40 % der Baugrund-
stücke) 

 

-- 

 

3,0 ha 

Gesamt 8,2 ha 8,2 ha 
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Bei Umsetzung des Flächenangebots des Flächennutzungsplans in einen Be-
bauungsplan ist für diese zusätzliche Versiegelung sowie die damit einherge-
henden Beeinträchtigungen der Landschaftspotenziale ein Ausgleich zu er-
bringen. Die Quantifizierung des auszugleichenden Eingriffs sowie die Be-
stimmung und Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt dabei ebenfalls 
auf der Planungsebene des Bebauungsplans. 

 

7.5.2 Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Im Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ sind Eingriffe in Boden, Natur und 
Landschaft nur im Bereich des früheren Wellpappenwerks relevant. Im Be-
reich der ehemaligen Bahntrasse, entlang des Wandangelbachs sowie der 
Bebauung entlang der Straße“ Am Sägewerk“ ist nicht mit einer Veränderung 
der Situation zu rechnen. 

Das Gelände des früheren Wellpappenwerks umfasst ca. 4,5 ha, von denen 
ca. 0,6 ha als baumbestandene Wiesenfläche bzw. als ruderale Grünfläche 
ausgebildet sind. Die übrigen 3,9 ha sind vollständig versiegelt. 

Bei einem angenommenen Versiegelungsgrad von ca. 60 % der künftigen 
Baugrundstücke und ca. 15 % Verkehrsfläche ist mit einer Versiegelung in der 
Größenordnung von rund 3,0 ha zu rechnen. Damit kommt es gegenüber dem 
Bestand zu einer Entsiegelung.  

 

Insgesamt ergibt sich für den Bereich des früheren Wellpappenwerks im Ver-
gleich Bestand – Planung folgende Flächenbilanz: 

 

früheres Wellpappenwerk Bestand Planung 

Wiesenflächen mit vereinzelten Gehölzen 0,6 ha -- 

Versiegelte Flächen (bei Planung: 15 % 
Straße; 60% der Baugrundstücke) 

3,9 ha 3,0 ha 

Nicht versiegelte Flächen (Annahme: 40 
% der Baugrundstücke) 

 

-- 

 

1,5 ha 

Gesamt 4,5 ha 4,5 ha 

 

7.5.3 Teilbereich „Äußere Helde“ 

Im Teilbereich „Äußere Helde“ sind Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft 
nur im Bereich des verbleibenden II. Bauabschnitts zu erwarten.  

Durch die geplante Ausweisung als Wohnbaufläche kommt es dort zu einer 
Umwandlung von ca. 3,7 ha bisher unbebauter Freifläche in Siedlungsfläche. 
Bei einem angenommenen Versiegelungsgrad von ca. 60 % der künftigen 
Baugrundstücke, 15 % Verkehrsfläche und 15 % Randeingrünungsfläche ist 
im Plangebiet mit einer zusätzlichen Versiegelung in der Größenordnung von 
rund 2,1 ha zu rechnen.  

Insgesamt ergibt sich im Vergleich Bestand – Planung folgende Flächenbilanz: 
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Äußere Helde, II. Bauabschnitt Bestand Planung 

Landwirtschaftliche Flächen 3,7 ha -- 

Versiegelte Flächen (bei Planung: 15 % 
Straße; 60% der Baugrundstücke) 

-- 2,1 ha 

Nicht versiegelte Flächen (Annahme: 15 
% Randgrün, 40 % der Baugrundstücke) 

 

-- 

 

1,6 ha 

Gesamt 3,7 ha 3,7 ha 

 

Bei Umsetzung des Flächenangebots des Flächennutzungsplans in einen Be-
bauungsplan ist für diese zusätzliche Versiegelung sowie die damit einherge-
henden Beeinträchtigungen der Landschaftspotenziale ein Ausgleich zu er-
bringen. Die Quantifizierung des auszugleichenden Eingriffs sowie die Be-
stimmung und Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt dabei ebenfalls 
auf der Planungsebene des Bebauungsplans. 

 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann durch die topografische Lage der ver-
bleibenden Baufläche sowie durch Ein- und Durchgrünung des geplanten 
Baugebietes soweit gemindert werden, dass kein erheblicher Eingriff verbleibt. 
Durch die Lage in einer Geländemulde zwischen der nördlich gelegenen Ge-
ländekuppe zum Leimbachtal und des südlich gelegenen Hochpunktes am 
Maxschacht wird die Fernwirksamkeit deutlich reduziert. Zudem  sind nördlich 
und südlich des Plangebietes Gehölzbestände vorhanden, die diese Wirkung 
ergänzen und deren Erhalt und Entwicklung wegen ihrer Ausgleichfunktion für 
das Baugebiet gesichert werden kann. Nach Osten kann der Gehölzbestand 
im Bebauungsplan ergänzt werden, so dass das Plangebiet aus allen Blick-
richtungen gegenüber der Landschaft von Gehölzbeständen umgeben ist.  

Mit dem südöstlich gelegenen Maxschacht sind im räumlichen Umfeld bereits 
bauliche Elemente vorhanden, die auf einem Geländehochpunkt liegen und in 
der Fernwirkung aufgrund der dichten Eingrünung eher als Wäldchen oder 
Feldgehölz wahrgenommen werden.  

 

Der Lage der östlich des bereits realisierten Bauabschnitts liegenden Flächen 
innerhalb der Suchraumkulisse Biotopverbund mittlerer Standorte im dem 
Fachplan des landesweiten Biotopverbunds (vgl. Kapitel 8.2.2) kann im Rah-
men des Bebauungsplan-Verfahrens mit entsprechenden grünordnerischen 
Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs in den Naturhaushalt Rechnung 
getragen werden. Die Darstellung im Fachplan steht der Darstellung eines 
Teils der Fläche als Wohnbaufläche nicht entgegen.  

 

7.6. Hochwasserschutz 

Große Teile des Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ befinden sich gemäß der 
Hochwassergefahrenkarte im Überschwemmungsgebiet entlang des Waldan-
gelbachs (vgl. Kapitel 8.2.3). Durch den naturnahen Ausbau des Waldangel-
bachs, welcher sich aktuell in der Umsetzung befindet, wird das Plangebiet al-
lerdings künftig vor einer Überflutung bei einem 100-jährlichen Hochwasserer-
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eignis geschützt sein. Ob ein Schutz des gesamten Gebiets bei einem Ext-
remhochwasserereignis gewährleistet sein wird, wird sich erst aus einer Über-
arbeitung der Hochwassergefahrenkarten ergeben.  

Die Prüfung und Festsetzung der gegebenenfalls noch immer erforderlichen 
Maßnahmen zur Minderung des Hochwasserrisikos muss im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung durch die Stadt Wiesloch erfolgen. 

 

7.7. Denkmalpflege 

Der Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ ist als Teil der früheren Heil- und 
Pflegeanstalt Wiesloch als Kulturdenkmal gemäß §2 DSchG ausgewiesen. 
Weiterhin liegt die Fläche im historischen Bergbaurevier Wiesloch, das eben-
falls als Kulturdenkmal nach §2 DSchG geschützt ist. Zur näheren Beschrei-
bung der Inhalte der Unterschutzstellungen wird auf Kapitel 8.2.4 dieser Be-
gründung verwiesen. 

In Bezug auf die Lage im Bereich der früheren Heil- und Pflegeanstalt Wies-
loch ist angesichts der gegenwärtigen Nutzungs- und Bebauungsstruktur der 
in die Änderung des Flächennutzungsplans einbezogenen Teilflächen des 
PZN Eingriffe in den noch erhalten gebliebenen historischen Bau- und' Freiflä-
chenbestand und das charakteristische Erscheinungsbild der Anlage nicht zu 
befürchten. Die denkmalrechtliche Unterschutzstellung steht daher der Dar-
stellung als Wohnbaufläche nicht entgegen. Die nähere Abstimmung der 
denkmalrechtlichen Anforderungen sowie die Einholung der gegebenenfalls 
erforderlichen denkmalrechtlichen Genehmigungen muss im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung durch die Stadt Wiesloch erfolgen. 

In Bezug auf die Lage im historischen Bergbaurevier Wiesloch stellen die 
denkmalrechtlichen Anforderungen die Ausweisung einer Wohnbaufläche 
ebenfalls nicht grundsätzlich in Frage. Es ist absehbar, dass im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung durch die Stadt Wiesloch den denkmalpflegeri-
schen Anforderungen ausreichend Rechnung getragen werden kann. Die Dar-
stellung im Flächennutzungsplan kann daher beibehalten werden. Die Einho-
lung der gegebenenfalls erforderlichen denkmalrechtlichen Genehmigungen 
muss im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch die Stadt Wiesloch 
erfolgen. 

 

7.8. Deckung des Wohnbauflächenbedarfs nach Umsetzung der Flächennut-
zungsplan-Änderung 

Gemäß den obigen Darstellungen ergibt sich für die Stadt Wiesloch – im Ge-
gensatz zu Kapitel 6.3 nun mit Berücksichtigung der Flächen der gegenständ-
lichen Änderung des Flächennutzungsplans - folgende Flächenbilanz zur De-
ckung des mittelfristig bestehenden Wohnbaulandbedarfs: 
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Art der Flächenre-
serve 

Bezeichnung der Fläche Gesamtfläche davon bis 
2032 verfüg-
bar 

Baulücken Wohnbauflächen und gemischte 
Baufläche innerhalb der Ortslage 

11,9 ha bei ca. 20 %: 

ca. 2,4 ha 

Konversionsfläche Zwischen den Wegen - Nord 0,6 ha 0,6 ha 

 Ehemalige Wellpappe, gemischte 
Baufläche (Mischgebiet) 

1,1 ha ( 50 % 
Wohnbau) 

0,6 ha 

 Ehemalige Wellpappe, Wohn-
baufläche 

3,4 ha 3,4 ha 

 Steinbergquartier 0,8 ha 0,8 ha 

Zusätzliche Wohn-
bauflächen oder ge-
mischt Baufläche 

Wiesloch: MLP/An der dicken 
Eiche (Mischgebiet) 

2,8 ha (50 % 
Wohnbau) 

1,4 ha 

Wiesloch: PZN-Gärtnereigelände 7,1 ha 7,1 ha 

Wiesloch: Äußere Helde 3,7 ha 3,7 ha 

Baiertal: Adelsgrund 1,8 ha 1,8 ha 

Baiertal: Sauberg Nord 0,5 ha 0,5 ha 

Baiertal: Vordere Röttere 1,5 ha 1,5 ha 

Schatthausen: Dammwiesen 0,7 ha 0,7 ha 

Frauenweiler: Oberer Sandpfad 1,5 ha 1,5 ha 

 Frauenweiler: Äußere Rohrlach II 0,5 ha 0,5 ha 

Summe   26,5 ha 

Wohnbauflächenbedarf gemäß Teilfortschreibung Einheitlicher Regi-
onalplan (bis 2032) 

 

28,1 ha 

Gesamtbilanz - 1,6 ha 

 

Somit ergibt sich weiterhin ein ungedeckter Bruttowohnbauflächenbedarf für 
die Stadt Wiesloch von 1,6 ha. 
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8. Umweltbericht 
Im Bauleitplanverfahren ist eine Umweltprüfung erforderlich. § 2 Abs. 4 Satz 1 
BauGB definiert die Umweltprüfung als Verfahrensabschnitt, in dem die Be-
lange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB dargestellt 
und ermittelt, sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-
den. 

 

8.1. Beschreibung der Planung 

8.1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Wiesloch unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Baugrundstücken 
für eine Wohnbebauung. Dieser Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken 
möchte die Stadt Wiesloch in einem für die Gemeinde sinnvollen und verträg-
lichen Maß nachkommen, indem vorzugsweise die bestehenden Potenziale 
zur Nachverdichtung und Innenentwicklung innerhalb der bestehenden Ortsla-
ge sowie sonstige bereits baulich vorgeprägte Flächen in Anspruch genom-
men werden, bevor weitere Bauflächen im Außenbereich erschlossen werden. 

 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Im nördlichen Randbereich des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden stehen 
die Flächen der Gärtnerei für eine anderweitige Nutzung zur Verfügung. Auf-
grund der attraktiven Lage nahe der Innenstadt bietet sich für das Areal eine 
wohnbauliche Nutzung an. Hierzu wurde bereits durch die Kommunalentwick-
lung Baden-Württemberg eine entsprechende Voruntersuchung durchgeführt, 
die die Eignung der Fläche grundsätzlich bestätigt hat. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Das Gelände einer früheren Wellpappenfabrik im Westen des Stadtgebiets 
liegt weitgehend brach. Nördlich angrenzend erfolgte bereits vor wenigen Jah-
ren die Umwandlung eines früheren Sägewerks in ein Wohngebiet. Diese 
Entwicklung soll für den Bereich des früheren Wellpappengeländes fortgeführt 
werden, zumal sich das Areal aufgrund der stadtnahen Lage und der Struktur 
der umgebenden Nutzungen für eine Umnutzung in ein Wohngebiet anbietet. 
Im Übergangsbereich zu den angrenzenden gewerblichen Nutzungen bzw. 
Freizeiteinrichtungen (insbesondere zum städtischen Freibad) ist eine ge-
mischte Nutzung bzw. eine Beibehaltung einer gewerblichen Nutzung vorge-
sehen. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Für den Teilbereich "Äußere Helde" besteht ein Bebauungsplan ,der im Juni 
2006 rechtswirksam wurde und für weite Teile des insgesamt 47,7 ha großen 
Gebiets eine wohnbauliche Nutzung vorsieht. Umgesetzt wurde jedoch bislang 
nur ein I. Bauabschnitt von ca. 6,5 ha. 

Da das ursprüngliche Planungskonzept auf Grund einer unzureichenden Er-
schließung nicht mehr umsetzbar sein wird, beschloss der Gemeinderat, dass 
die weitere Baulandentwicklung im Gebiet „Äußere Helde“ auf eine ca. 3,7 ha 
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große Fläche östlich des Dielheimer Wegs begrenzt werden soll. Die übrigen 
bislang nicht bebauten Flächen im Gebiet „Äußere Helde“ sollen nicht mehr 
Gegenstand einer städtebaulichen Entwicklung sein. Der nach Realisierung 
des zu entwickelnden Bauabschnitts II noch vorhandene Wohnraumbedarf soll 
an anderer Stelle im Stadtgebiet befriedigt werden. 

Daher wird es erforderlich, die Darstellung im Flächennutzungsplan an die tat-
sächliche städtebauliche Planungsabsicht für das Gebiet „Äußere Helde“ an-
zupassen und somit die geplanten Wohnbauflächen entsprechend zu reduzie-
ren.  

 
8.1.2 Lage und Kurzcharakteristik der Planungsgebiete 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Das Plangebiet befindet sich im Norden der Ortslage von Wiesloch zwischen 
dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden im Osten, der südlich angrenzenden 
Wohnbebauung entlang der Straße „Westliche Zufahrt“, östlich der Heidelber-
ger Straße (L 594) und einer Waldfläche im Norden.  

Der Teilbereich umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 8,2 ha. 

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen die durch die Gärtnerei des Psychi-
atrischen Zentrums genutzten Flächen. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Das Plangebiet befindet sich im Süden der Ortslage von Wiesloch zwischen 
dem Waldangelbach im Osten, der Straße Am Schwimmbad im Süden, der 
Straße In den Breitwiesen im Westen und der nördlich angrenzenden Wohn-
bebauung der Straße Am Sägewerk.  

Der Teilbereich umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 6,3 ha. 

Das Plangebiet gliedert sich in drei Bereiche:  

• Der überwiegende Teil ist derzeit mit den Produktionsgebäuden der ehema-
ligen Wellpappen-Fabrik bebaut.  

• Nördlich der ehemaligen Wellpappenfabrik entstand auf dem Gelände eines 
aufgelassenen Sägewerks eine Wohnbebauung (Bebauungsplan „Zwischen 
den Wegen II“).  

• Zwischen dem Gelände des ehemaligen Wellpappenwerks und der Wohn-
bebauung „Am Sägewerk“ liegt die Trasse der früheren Bahnlinie Bahnhof 
Wiesloch-Walldorf – Wiesloch Stadt. 

 

Nördlich und nordöstlich an das Plangebiet grenzt ein Wohngebiet an. Östlich, 
über dem Waldangelbach, schließen das Gelände eines Kleintierzuchtvereins 
sowie an ein Gewerbegebiet an. Im Südosten befindet sich das städtische 
Freibad. Südlich der ehemaligen Produktionsgebäude befindet sich das 
Wohnhaus des früheren Fabrikinhabers mit weitläufigen Gartenflächen. Im 
Westen befinden sich ein Baumarkt sowie durch Kleingewerbe bzw. soziale 
und kirchliche Einrichtungen genutzte Flächen.  
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Teilbereich „Äußere Helde“ 

Das Plangebiet befindet sich im Osten der Ortslage von Wiesloch zwischen 
dem Leimbach im Norden, landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen im Osten 
und Süden sowie der westlich bzw. nördlich angrenzenden Wohnbebauung 
entlang der Straßen „Zum Keitelberg“ bzw. „Kirschenweg“.  

Der Teilbereich umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 47,7 ha. 

Im westlichen Teil ist das Planungsgebiet entlang vom Apfelweg, Walnuss-
weg, Brombeerweg, Quittenweg, Mirabellenweg und Mispelweg wohnbaulich 
genutzt. Im Übrigen handelt es sich beim Planungsgebiet weit überwiegend 
um landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie um einzelne Streuobst- und 
Feldgehölzbestande. 

 
8.1.3 Ziele und Inhalte der Flächennutzungsplan-Änderung 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans sollen im Teilbereich „PZN-
Gärtnereigelände“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohn-
bebauung geschaffen werden. Hierzu wird nach der Änderung des Flächen-
nutzungsplans auch die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. 

Im Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ sollen die Grünbereiche entlang der 
ehemaligen Bahntrasse und am Waldangelbach gesichert werden. Der Be-
reich an der Straße „Am Sägewerk“ wird auf Grundlage des dort gültigen Be-
bauungsplans in eine Wohnbauflächendarstellung berichtigt. Für die eigentli-
che Fläche der Wellpappenwerke sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine Wohnbebauung geschaffen werden, wobei zum westlich an-
grenzenden Gewerbegebiet ein Pufferstreifen in Form einer gemischten Bau-
fläche dargestellt werden soll. 

Im Teilbereich „Äußere Helde“ soll der Umfang der geplanten Bauflächen auf 
die über den bestehenden Erschließungsansatz verträglich erschließbaren 
Teilbereich von ca. 3,7 ha zusätzlicher Wohnbaufläche reduziert werden. Die 
übrigen Flächen sollen künftig als landwirtschaftlichen Flächen bzw. als mögli-
che Ausgleichsflächen dargestellt werden. 

 
8.1.4 Flächenbedarf der Planung 

Gegenstand der Betrachtung auf Ebene des Umweltberichts zum Flächennut-
zungsplan sind die Veränderungen gegenüber dem tatsächlichen Bestand und 
nicht die Veränderungen der Darstellungen im Flächennutzungsplan, da aus 
der bisherigen Darstellung im Flächennutzungsplan kein Recht auf Eingriffe in 
Boden, Natur und Landschaft abgeleitet werden konnte.  

 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Durch die geplante Ausweisung von 7,3 ha als Wohnbaufläche kommt es zu 
einer Umwandlung von ca. 5,0 ha bisher unbebauter Freifläche in Siedlungs-
fläche. Bei einem angenommenen Versiegelungsgrad von ca. 60 % der künfti-
gen Baugrundstücke, 15 % Verkehrsfläche und 15 % Randeingrünungsfläche 
ist im Plangebiet mit einer zusätzlichen Versiegelung in der Größenordnung 
von rund 3,0 ha zu rechnen.  
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Insgesamt ergibt sich im Vergleich Bestand – Planung folgende Flächenbilanz: 

 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ Bestand Planung 

Wiesenflächen mit vereinzelten Gehölzen 5,9 ha 1,1 ha 

Versiegelte Flächen (bei Planung: 15 % 
Straße; 60% der Baugrundstücke) 

1,1 ha 4,1 ha 

Unversiegelte Gärtnereiflächen 1,2 ha -- 

Nicht versiegelte Flächen (Annahme: 15 
% Randgrün, 40 % der Baugrundstücke) 

 

-- 

 

3,0 ha 

Gesamt 8,2 ha 8,2 ha 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Im Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ sind Eingriffe in Boden, Natur und 
Landschaft nur im Bereich des früheren Wellpappenwerks relevant. Im Be-
reich der ehemaligen Bahntrasse, entlang des Wandangelbachs sowie der 
Bebauung entlang der Straße“ Am Sägewerk“ ist nicht mit einer Veränderung 
der Situation zu rechnen. 

Das Gelände des früheren Wellpappenwerks umfasst ca. 4,5 ha, von denen 
ca. 0,6 ha als baumbestandene Wiesenfläche bzw. als ruderale Grünfläche 
ausgebildet sind. Die übrigen 3,9 ha sind vollständig versiegelt. 

Bei einem angenommenen Versiegelungsgrad von ca. 60 % der künftigen 
Baugrundstücke und ca. 15 % Verkehrsfläche ist mit einer Versiegelung in der 
Größenordnung von rund 3,0 ha zu rechnen. Damit kommt es gegenüber dem 
Bestand zu einer Entsiegelung.  

Insgesamt ergibt sich für den Bereich des früheren Wellpappenwerks im Ver-
gleich Bestand – Planung folgende Flächenbilanz: 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ Bestand Planung 

Wohnbebauung „Am Sägewerk“ 0,8 ha 0,8 ha 

Gemische Bauflächen Bestand (An den 
Breitwiesen) 

0,4 ha 0,4 ha 

Ehemaliger Bahndamm und Gewässer-
randstreifen am Waldangelbach 

0,6 ha 0,6 ha 

Wiesenflächen mit vereinzelten Gehölzen 0,6 ha -- 

Versiegelte Flächen (bei Planung: 15 % 
Straße; 60% der Baugrundstücke) 

3,9 ha 3,0 ha 

Nicht versiegelte Flächen (Annahme: 40 
% der Baugrundstücke) 

 

-- 

 

1,5 ha 

Gesamt 6,3 ha 6,3 ha 
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Teilbereich „Äußere Helde“ 

Im Teilbereich „Äußere Helde“ sind Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft 
nur im Bereich des verbleibenden II. Bauabschnitts zu erwarten.  

Durch die geplante Ausweisung als Wohnbaufläche kommt es dort zu einer 
Umwandlung von ca. 3,7 ha bisher unbebauter Freifläche in Siedlungsfläche. 
Bei einem angenommenen Versiegelungsgrad von ca. 60 % der künftigen 
Baugrundstücke, 15 % Verkehrsfläche und 15 % Randeingrünungsfläche ist 
im Plangebiet mit einer zusätzlichen Versiegelung in der Größenordnung von 
rund 2,1 ha zu rechnen.  

Insgesamt ergibt sich im Vergleich Bestand – Planung folgende Flächenbilanz: 

 

Äußere Helde, II. Bauabschnitt Bestand Planung 

Bestehende Wohnbebauung 6,5 ha 6,5 ha 

Geplante Wohnbebauung: Versiegelte 
Flächen (bei Planung: 15 % Straße; 
60% der Baugrundstücke) 

-- 2,1 ha 

Geplante Wohnbebauung: Nicht ver-
siegelte Flächen (Annahme: 15 % 
Randgrün, 40 % der Baugrundstücke) 

 

-- 

 

1,6 ha 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft - Be-
stand 

 

9,6 ha 

 

9,6 ha 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft – ge-
plant, kombiniert mit Flächen für die 
Landwirtschaft, Annahme 50 % Aus-
gleichsflächen 

 

 

-- 

 

 

5,0 ha 

Landwirtschaftliche Flächen 31,6 ha 22,9 ha 

Gesamt 47,7 ha 47,7 ha 

 

8.2. Übergeordnete Vorgaben 

8.2.1 Fachgesetzlich festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Für den Umweltbericht sind insbesondere das Bundesnaturschutzgesetz, das 
Landesnaturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG), das Wassergesetz 
für das Land Baden-Württemberg (WG) und alle den Immissionsschutz im 
Städtebau regelnden einschlägigen Gesetze und Normen relevant.  

 

Bau- und Planungsrecht 

Grundsätzliche Planungsziele ergeben sich aus den Zielen und Grundsätzen 
der Landes- und Regionalplanung sowie aus den §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs. 1 
BauGB. Danach soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleis-
tet und dazu beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern 
und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Bezogen auf die Ände-
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rung des Flächennutzungsplans sind insbesondere folgende umweltbezoge-
nen Planungsgrundsätze und –ziele relevant: 

• die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se,  

• der sparsame Umgang mit Grund und Boden. 

 

Naturschutzrecht 

Die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
im Bundesnaturschutzgesetz definiert. Demnach sind Natur und Landschaft so 
zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesi-
chert sind. 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich be-
einträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen 
ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 
Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funk-
tionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger 
Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestal-
tet ist.  

 

Artenschutzrecht 

Für die Planungsgebiete ist nicht gänzlich auszuschließen, dass besonders 
geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in 
den §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesna-
turschutzgesetz gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zu-
griffsverbote.  

Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbo-
te allerdings bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vor-
haben nur für in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzen-
arten sowie die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Vogelschutz-
richtlinie (eine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist 
bislang nicht erlassen).  

Für alle sonstigen Arten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote bei zulässigen Eingriffen nicht. Dessen ungeachtet 
ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes im Rahmen der Eingriffsrege-
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lung über die Zulassung von Eingriffen auch vor dem Hintergrund der Auswir-
kungen auf besonders geschützte Arten zu entscheiden. 

Bezogen auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gilt das Verbot einer Schädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht, soweit die ökolo-
gische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtung kommt daher der Frage 
der Situation im räumlichen Zusammenhang eine maßgebende Bedeutung zu. 

Das Verbot einer unvermeidbaren Beeinträchtigung von in Anhang IV der 
FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie von europäischen 
Vogelarten gilt ebenso nicht, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vermeidbare Beeinträchtigungen 
(einschließlich der Tötung) bleiben unzulässig. 

 

Wasserrecht 

Gemäß Wassergesetz Baden-Württemberg als Ausformung des Wasserhaus-
haltsgesetzes des Bundes (WHG) sollen natürliche oder naturnahe Gewässer 
erhalten werden. Bei anderen Gewässern ist ein naturnaher Zustand anzu-
streben. Das natürliche Wasserrückhaltevermögen ist zu erhalten. 

Hinsichtlich des Niederschlagswassers regelt § 55 Abs. 2 WHG, dass Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanali-
sation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

 

Immissionsschutzrecht 

Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 
und Sachgüter sind entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem Entstehen schädli-
cher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.  

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so einander zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen 
ausgehende Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so 
weit wie möglich vermieden werden. Gleichzeitig sollen neben dem Schutz der 
angrenzenden Gebiete gesunde Arbeitsverhältnisse innerhalb des Gebietes 
herrschen. 
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8.2.2 Naturschutzrechtliche Schutzgebietsausweisungen 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Der Planungsbereich liegt außerhalb naturschutzrechtlicher Schutzgebiets-
ausweisungen. Allerdings grenzt im Norden das Landschaftsschutzgebiet 
Bergstraße-Süd an.  

 

 
Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets Bergstraße-Süd. Aus: www.udo.lubw.de 

  

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Naturschutzrechtliche Schutzbestimmungen sind für diese Teilbereich nicht re-
levant. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

In diesem Teilbereich befinden sich mehrere Feldgehölze und Feldhecken als 
naturschutzrechtlich pauschal geschützte Biotope.  
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Naturschutzrechtliche Schutzgebietsausweisungen für den Teilbereich „Äußere Helde“. Aus: 
www.udo.lubw.de 

 

Bei der nördlichen Fläche handelt es sich um ein Feldgehölz und Feldhecke 
mittlerer Standorte auf mehreren Böschungen an einem Hang am Ortsrand 
von Wiesloch zwischen Ackerflächen und Kleingärten. Es ist in den Unterla-
gen des Landesamts für Umwelt beschrieben als  Feldgehölz mit hohem Anteil 
an Hochstamm-Obstbäumen bzw. Obstbaumwildlingen, daneben Stiel-Eiche, 
Gewöhnliche Esche und Walnuß; Strauchschicht abschnittsweise dicht mit 
Übergängen zu einer Feldhecke; Feldhecke mittlerer Standorte lückig aus 
Obstbaumwildlingen, Hasel, Rotem Hartriegel und Gewöhnlichem Liguster; 
Krautschicht der Feldhecke und des Feldgehölzes nitro- bis mesophytisch, 
abschnittsweise mit Brombeergestrüpp. 

Südlich des realisierten Wohnbaugebiets schließen fünf einzelne Teilflächen 
an, die in den Unterlagen des Landesamts für Umwelt gemeinsam als dichte 
Feldhecke mittlerer Standort und Feldgehölz wie folgt beschrieben sind: 
Baumschicht der Feldhecke aus Kirsche, Zwetschge und Walnuß; Strauch-
schicht mit Eingriffligem Weißdorn, Hunds-Rose und Rotem Hartriegel, teils 
randlich mit Brombeergestrüpp; Saum mesophytisch, teils in Wirtschaftswiese 
übergehend; mittlere Teilfläche: Feldgehölz aus mittelalten Obstbäumen, da-
neben geringer Anteil an Sal-Weiden; Strauchschicht aus Rotem Hartriegel, 
Eingriffligem Weißdorn, Gewöhnlichem Liguster, Schlehe und Zwetschge; 
Krautschicht aus Brennessel, Kratzbeere und Zaunwinde. 

 

Im Nordosten schließt das Naturschutzgebiet „Sauerwiesen-Fuchsloch“ an. 
Bei diesem Naturschutzgebiet handelt es sich um naturnahe Standorte der Ta-
laue und Randbereiche mit spezieller und vielfältiger Feuchtgebietsvegetation 
(Erlen-Bruchwald, Feuchtwiesen, Röhrichte und Seggenbestände) sowie tro-
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ckene Hänge mit einem Mosaik aus Halbtrockenrasen, Streuobstwiesen, He-
cken, Wäldern und Rainen (Lößböschungen) mit seltenen und gefährdeten 
Tier- und Pflanzenarten; regional bedeutsames Landschaftsbild. 

 

Die Flächen östlich des bereits realisierten Bauabschnitts l liegen zudem nach 
dem Fachplan des landesweiten Biotopverbunds innerhalb der Suchraumku-
lisse Biotopverbund mittlerer Standorte. Gemäß § 22 Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg bildet der Fachplan Landesweiter Biotopverbund einschließ-
lich des Generalwildwegeplans die Grundlage für die Schaffung des Bio-
topverbunds. Alle öffentlichen Planungsträger haben bei ihren Planungen und 
Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zu berücksichtigen, 
der Biotopverbund ist unter anderem im Rahmen der Flächennutzungspläne 
soweit erforderlich und geeignet planungsrechtlich zu sichern. Die im Fach-
plan Landesweiter Biotopverbund dargestellten Biotopverbundelemente sind 
durch Biotopgestaltungsmaßnahmen und durch Kompensationsmaßnahmen 
mit dem Ziel zu ergänzen, den Biotopverbund zu stärken. 

 

 
Auszug aus dem Fachplan Landesweiter Biotopverbund für den Bereich des Planungsge-
biets (aus: www.udo.lubw.de) 

 

Weitere naturschutzrechtliche Schutzbestimmungen sind für diese Teilbereich 
nicht relevant. 

 

8.2.3 Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Wasserrechtliche Schutzbestimmungen sind für diese Teilbereich nicht rele-
vant. 

 

 

 

Planungsgebiet 
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Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Große Teile des ehemaligen Wellpappen-Geländes befinden sich gemäß der 
Hochwassergefahrenkarte im Überschwemmungsgebiet entlang des Waldan-
gelbachs.  

Im Regionalplan ist der Bereich in der Erläuterungskarte Natur, Landschaft 
und Umwelt als überschwemmungsgefährderter Bereich dargestellt. Laut dem 
Grundsatz 2.2.5.4" soll auf das Hochwasserrisiko besondere Rücksicht ge-
nommen werden. Je nach konkreter Gefahrenlage sollen im Rahmen der Bau-
leitplanung und bei privaten, gewerblichen sowie industriellen Einzelvorhaben 
die Möglichkeiten der Bauvorsorge einschließlich einer hochwasserangepass-
ten Lagerung wassergefährdender Stoffe ausgeschöpft werden." 

 

 
Hochwassergefahrenkarte 

 

In Überschwemmungsgebieten ist gemäß §78 Wasserhaushaltsgesetz unter 
anderem untersagt: 

1.  die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen 
Satzungen, 

2. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen, 

6.  das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 

7. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen 
des vorsorgenden Hochwasserschutzes entgegenstehen. 

Von diesen Verboten kann jedoch befreit werden, wenn das Vorhaben 

1.  die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und 
der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen 
wird, 
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2.  den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verän-
dert, 

3.  den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

4.  hochwasserangepasst ausgeführt wird 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausge-
glichen werden können. Die erforderliche Ausnahmegenehmigung ist spätes-
tens im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren einzuholen. 

 

Durch den naturnahen Ausbau des Waldangelbachs, welche sich aktuell in 
der Umsetzung befindet, wird das Plangebiet künftig bis zu einem Hochwas-
serereignis HQ100 geschützt sein. Allerdings kann das Gebiet weiterhin von 
einem HQextrem überflutet werden. Ein Retentionsausgleich wird bei einem 
HQextrem nicht gefordert. Eine Neuausweisung des Bebauungsplangebiets ist 
nach § 78 WHG somit zulässig. 

Da das Plangebiet bei einem HQextrem überflutet werden kann, sollen sich 
die Grundstückseigentümer nach § 78b Abs.2 WHG gegen Schäden am Bau-
vorhaben, die durch eine Überflutung bzw. durch auftretendes Druckwasser 
verursacht werden können, durch geeignete Maßnahmen (Hochwasserschutz-
fibel August 2016) selbst und auf eigene Kosten sichern. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Wasserrechtliche Schutzbestimmungen sind für diese Teilbereich nicht rele-
vant. 

 

8.2.4 Denkmalschutz 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanverfahrens liegt das folgende 
Kulturdenkmal gem. §2 DSchG: 

• Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch, später psychiatrisches Landeskranken-
haus, Krankenhäuser, Küchengebäude, Personalgebäude, Kirche, Öko-
nomiegebäude etc. mit den aus der Erbauungszeit stammenden Wegesys-
tem, Alleen, Garten- und Parkanlagen, Wilhelmshöhe, Friedhof, Gedenk-
stätte, Wasserhochbehälter und Pumphaus im Maisbachtal (Sachgesamt-
heit); 1903-1925 im offenen Pavillonsystem nach Plänen von Julius Koch 
und Richard Drach errichtet; zweigeschossige Klinkerbauten unter Man-
sardwalmdächern mit weißer Sandsteingliederung, einige Krankenstatio-
nen als Landhäuser konzipiert, verputzt mit Schindelschirm. 

Das Psychiatrische Landeskrankenhaus wurde als Großherzogliche Heil- 
und Pflegeanstalt nach Plänen von Julius Koch und R. Drach unter Beteili-
gung des Anstaltarztes Dr. Fischer stufenweise von 1903-1914 bzw. bis 
1925 erbaut. Die Anstaltskirche war 1915 unter Dach, aber erst 1925 voll-
endet. Das ältere Weinberghäuschen Brenner, ein Bergwerksrelikt und die 
Wilhelmshöhe (Naturdenkmal) wurden bei der Anlage integriert.  

Die Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch gehört zu den frühen Pavillonanlagen 
in Südwestdeutschland. Die meisten Bauten sind als rote Klinkerbauten 
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(ungewöhnlich in Süddeutschland) mit weißer Sandsteingliederung gestal-
tet. Einige Krankenhäuser sind als Landhäuser konzipiert, verputzt mit 
Schindelschirm. Vorbilder der neubarock mit Jugendstileinflüssen konzipier-
ten Bauwerke sind die Bauten der Gartenstadtbewegung, beeinflusst durch 
den englischen Landhausstil. Auch die Wirtschaftsgebäude; das ehern. 
Kesselhaus, die Turnhalle, die ehern. Küche, und der Gutshof sind durch 
dunkelroten Klinker gestaltet. Ein Gebäude wurde im Krieg zerstört und das 
ehern. Verwaltungsgebäude 1980 abgebrochen.  

 

 

 
Abgrenzung des Kulturdenkmals gem. §2 DSchG 

 

Die Erhaltung der historischen Gebäude des Krankenhauses als Sachge-
samtheit steht aus künstlerischen, wissenschaftlichen und heimatgeschichtli-
chen Gründen im öffentlichen Interesse. Das. aus der Erbauungszeit stam-
mende Wegesystem, die Alleen sowie die Garten- und Parkanlagen, urspr. 
von Graebener geplant, später maßgeblich beeinflusst durch einen Plan von 
Paul Schultze-Naumburg (1905), sind Teil des Kulturdenkmals. 

Gemäß Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege vom 06.12.2019 
ist denkmalpflegerische Zielsetzung, die Heil- und Pflegeanstalt in seinem 
überlieferten Bestand sowie in dem charakteristischen Erscheinungsbild zu 
wahren; das betrifft sowohl den Umgang mit den Einzelbauten und Parkflä-
chen als auch mit der Gesamtgestalt der Anlage. Für die Entwicklung Psychi-
atrischer Heilanstalten wegweisend war die Unterbringung auf einem großzü-
gigen, landschaftlich besonders reizvollen Gelände in locker verteilten pavil-
lonähnlichen Gebäuden. Soll die Sachgesamtheit auch zukünftig ihren doku-
mentarischen und exemplarischen Wert für die Architektur und Struktur einer 
im frühen 20. Jahrhundert innovativen psychiatrischen Klinik behalten, sind im 
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Grundsatz weitere Eingriffe in den noch erhalten gebliebenen historischen 
Bau- und Freiflächenbestand und das charakteristische Erscheinungsbild der 
Anlage zu vermeiden; auf eine zusätzliche bauliche Verdichtung und auf die 
Vergrößerung der Pavillonbauten durch Anbauten ist aus denkmalpflegeri-
scher Sicht zu verzichten.  

Durch die bereits erfolgte Ausweitung der Heilanstalt mit Klink- und Wohnge-
bäuden nach Südwesten hat die Anlage in dieser Richtung bereits ihre einsti-
ge Geschlossenheit in weiten Teilen eingebüßt. Die noch freie Grünfläche am 
westlichen Anstaltgelände ist darüber hinaus auch durch die Gärtnerei von der 
übrigen Anlage abgegrenzt.  

 

Der Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ liegt zudem im historischen Bergbau-
revier Wiesloch, das ebenfalls als Kulturdenkmal nach §2 DSchG geschützt 
ist. Bei Sondagen durch das Landesamt für Denkmalpflege im Jahr 2018 
konnten auf großen Teilen der Fläche konkrete Bergbauspuren in Gestalt von 
Pingen nachgewiesen werden; deren mittelalterliche Zeitstellung aufgrund des 
Vergleichs mit anderen Bergbaurevieren anzunehmen ist.  

Im Bereich A (siehe Karte) war zu beobachten, dass die Pingen erst ab einer 
Tiefe von rund 3 m unverstürzt in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblie-
ben sind. Ein Abtrag der verstürzten und neuzeitlich verfüllten Pingen wäre 
hier bis auf die Tiefe von ca. 3 m unter Auflagen aus konservatorischer Sicht 
ohne ernstere Bedenken, aber unter Auflagen (s.u.) zustimmungsfähig. Ein-
griffe unterhalb dieser Marke sollten auf das planerisch absolut notwendige 
beschränkt bleiben. Unabhängig von der Eingriffstiefe besteht bei allen Bo-
deneingriffen die Dokumentationspflicht der davon betroffenen archäologi-
schen Kulturdenkmale. Dies hat durch eine Grabungsfirma auf Kosten des 
Vorhabensträgers zu geschehen.  

Innerhalb der Zone A zeichneten sich Konzentrationsbereiche von Pingen ab 
(Karte Bereich A 1). Hier wäre eine exemplarische Erhaltung durch Minimie-
rung der Bodeneingriffe (Nutzung als Grünfläche oder mit flach gegründeter 
Bebauung) wünschenswert.  

Im südlichen Teil des Plangebiets (Karte Bereich B) ist aufgrund neuerer Auf-
füllungen nicht mit (oder nur mit vereinzelten) mittelalterlichen Pingen zu rech-
nen. Hier bestehen keine Einschränkungen bezüglich der Eingriffstiefe.  
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Abgrenzung der Flächen A1, A und B. Aus Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege 
zur Änderung des Flächennutzungsplans vom 06.12.2019 

 

Bauvorhaben in diesem Bereich bedürfen daher auch aus Sicht der Archäolo-
gischen Denkmalpflege einer denkmalrechtlichen Genehmigung.  

Mit Blick auf das denkmalrechtliche Verfahren ist folgendes zu bemerken:  

Seitens des LAD ist anzuregen, dass die Archäologische Denkmalpflege früh-
zeitig in die konkreten Planungen (oder ggf. Wettbewerbe) eingebunden wird, 
um zum einen für die über die „konservatorisch unbedenkliche" Eingriffstiefe 
hinausgehende Planungen zu minimieren und ggf. zu Kompromisslösungen 
zu kommen und zum anderen Möglichkeiten einer exemplarischen Erhaltung 
von Pingen in zu schaffenden Freiflächen zu erarbeiten.Bei einer Umnutzung 
des Areals sind daher denkmalrechtliche Belange zu beachten. Die Hohlräu-
me unter der Gärtnereiflächen dürfen jedoch gemäß einer Mitteilung des 
Denkmalamts vom 13.11.2017 mit entsprechender denkmalrechtlicher Ge-
nehmigung verfüllt werden. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Denkmalrechtliche Schutzbestimmungen sind für diese Teilbereich nicht rele-
vant. 
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Teilbereich „Äußere Helde“ 

Denkmalrechtliche Schutzbestimmungen sind für diese Teilbereich nicht rele-
vant. 

 

8.3. Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 

8.3.1 Beschreibung des Untersuchungsrahmens 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Änderung des Flächennutzungs-
plans wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB auch zu einer Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert.  

Anregungen zu Inhalt und Aufbau der Umweltprüfung wurden hierbei wurde 
nicht vorgetragen. 

 

8.3.2 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 

Im Zuge der Umsetzung der aus den rahmensetzenden Vorgaben eines Flä-
chennutzungsplanes zu entwickelnden Bebauungspläne sind im Bereich der 
angedachten Bauflächen durch die Erschließung und Bebauung der Plange-
bietes im allgemein mit folgenden Wirkungen auf die Umwelt zu rechnen:  

 

Baubedingte Wirkungen  

Baubedingte Wirkungen charakterisieren sich durch die entsprechenden 
Baustellentätigkeiten und deren Flächeninanspruchnahme im Zuge der Her-
stellung der baulichen Anlagen (Gebäude und Infrastrukturen). Sie wirken für 
eine begrenzte Zeit (zeitlicher Umfang der Baumaßnahme).  

• Neuordnung und Baureifmachung der Flächen für die künftige bauliche 
Nutzung  

• Temporäre Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung, Lagern 
von Baumaterial/-geräten, Baustraßen, Inanspruchnahme bestehender 
Wegebeziehungen, Leitungsverlegungen  

• Abbau, Transport, Lagerung, und Durchmischung von Boden  

• Bodenverdichtung durch Baumaschinen (Erschütterungen, Vibrationen, 
Befahrung von Flächen  

• Potenzieller Eingriff in Bodendenkmäler 

• Lärm-/ Staub- und Schadstoffemissionen  

• Unfallgefahren  

 
Anlagenbedingte Wirkungen  

Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch die baulichen Anlagen selbst 
(zum Beispiel durch Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung, Beschattung) 
und wirken dauerhaft.  

• Flächeninanspruchnahme durch Verkehrsflächen, Gebäude und Neben-
anlagen 
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• Verkleinerung von Lebens- und Landschaftsbildräumen, Frisch- und Kalt-
luftentstehungsflächen  

• Veränderung des Wasserhaushalts (veränderter Oberflächenabfluss)  

• Veränderung des Charakters umgebender Baudenkmäler 

 
Betriebsbedingte Wirkungen  

Betriebsbedingte Wirkungen gehen von der Nutzung der baulichen Anlagen 
aus (zum Beispiel Lärm, Emissionen, erhöhter Nutzungsdruck) und wirken für 
die Dauer der Nutzung.  

• Zunahme Geräusche/ Lärm durch Verkehr  

• Schadstoffimmissionen durch Heizen, Verkehr  

• Lichtimmissionen und visuelle Effekte durch Verkehr  

• Erhöhter Nutzungsdruck auf Naherholungsflächen  

 
8.4. Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-

zustandes  

8.4.1 Landschaftsstruktur und Siedlungsbild 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Das Plangebiet umfasst das Betriebsgelände der Gärtnerei mit Gewächshäu-
sern, Lagerhallen, Garagen und weiteren Gebäuden sowie einem Strei-
chelzoo, Lagerflächen und Beeten. Westlich daran schließt sich eine Wiese 
an, die nach Norden durch eine Koniferenpflanzung (überwiegend Fichten), 
zur L594A/Heidelberger Straße im Westen durch eine Hecke und nach Süden 
durch eine mit Niederstammobstbäumen bestandene Grünfläche abgegrenzt 
wird. Im Norden des Teilbereichs befindet sich eine Wiese mit einigen Ge-
hölzgruppen, die zwischen einem größeren Parkplatz im Osten und einer 
Waldfläche im Westen liegt. Weiterhin sind zwei Gebäude des PZN (70 und 
71) plus einige kleinere Anbauten in den Teilbereich einbezogen. 

Der östliche Teilbereich ist durch die bestehende Bebauung als Teil der aus-
gedehnten Klinikbebauung des PZN und damit als Siedlungsfläche wahrzu-
nehmen. Der westliche Teilbereich ist zwar unbebaut; er ist jedoch eingezäunt 
und insbesondere durch die umschließenden Gehölzbestände nur bedingt als 
Teil der freien Landschaft wahrnehmbar.  

  

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Das Gelände des ehemaligen Wellpappenwerks ist durch ein großflächiges 
Gebäude und ausgedehnte Versiegelungen geprägt. Der frühere Schornstein 
ist als Landmarke weithin sichtbar. Nur der südwestliche Randbereich stellt 
sich als Teil eines parkartigen Geländes um die frühere Fabrikantenvilla dar. 

Der ehemalige Bahndamm ist dicht mit Gehölzen bewachsen. Er wirkt aller-
dings aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit nicht weitreichend in die angren-
zenden Siedlungsbereiche hinein. 
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Bei der Bebauung nördlich des Bahndamms handelt es sich um ein gemischt 
genutztes Gebiet mit zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden sowie um ein vor 
wenigen Jahren bebautes Wohngebiet mit typischen Gebäudestrukturen ver-
dichteter städtischer Doppel- und Reihenhausbebauungen. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Im westlichen Teil ist das Planungsgebiet entlang vom Apfelweg, Walnuss-
weg, Brombeerweg, Quittenweg, Mirabellenweg und Mispelweg wohnbaulich 
mit typischen Gebäudestrukturen verdichteter städtischer Einzel-, Doppel- und 
Reihenhausbebauungen mit bis zu drei Geschossen genutzt.  

Im Übrigen handelt es sich beim Planungsgebiet um ein Mosaik aus weit 
überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen, in die Streuobst- und Feld-
gehölzbestände unterschiedlichen Alters und Erhaltungszustands eingestreut 
sind.  

  

8.4.2 Schutzgut Fläche 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Das Planungsgebiet umfasst eine bislang dem Außenbereich zuzuordnende 
und landwirtschaftlich genutzte Fläche in einer Größe von ca. 5,9 ha. Hinzu 
kommen ca. 1,1 ha baulich genutzte Flächen und dem planungsrechtlichen 
Innenbereich zuzuordnende Flächen sowie ca. 1,2 ha unbefestigte Wirt-
schaftsflächen der Gärtnerei. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Dieser Teilbereich ist vollständig dem Siedlungsbereich zuzuordnen. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Das Plangebiet umfasst ca. 6,5 ha Siedlungsflächen sowie 41,2 ha dem Au-
ßenbereich zuzuordnende Flächen. Von diesen sind 31,6 ha landwirtschaftlich 
genutzt. Die sonstigen Flächen stellen sich als Feldgehölze bzw. Streuobstbe-
stände dar.  

 

8.4.3 Schutzgut Boden 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

In der Bodenkarte BK 50 des Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
ist das Plangebiet aufgrund der Lage im Siedlungsbereich nicht kartiert. Für 
die unmittelbar nördlich angrenzende Fläche ist als natürliche Bodenart Rend-
zina aus Kalk- und Dolomitstein, zum Teil aus Hang- und Schwemmschutz, 
angegeben. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit ist hoch bis sehr hoch. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Im Bereich des ehemaligen Wellpappenwerks sind aufgrund der bestehenden 
baulichen Situation keine bzw. allenfalls noch in den Randbereichen natürli-
chen Bodenstrukturen zu erwarten. 
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Teilbereich „Äußere Helde“ 

Der gesamte Kuppenbereich der „Äußeren Helde“ besteht gemäß dem im 
Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans “Äußere Helde“ erstellten Grün-
ordnungsplans aus Parabraunerden des Gipskeuperhügellandes. Der nordöst-
liche Hangbereich gehört zum Lößhügelland des Kraichgaus. Als Bodenarten 
sind Pararendzinen und Parabraunerden anzutreffen. 

Auf der Westseite folgt unter dem Mutterboden verwitterter Keuper bzw. ein 
Verwitterungslehm des Keupers. Untergeordnet treten Löss-/Lösslehmböden 
mit geringer Mächtigkeit auf. Im östlichen Teil treten Lockerböden aus Löss, 
Lösslehm aus verschwemmtem Löss und umgelagertes Keupermaterial auf. 
Darunter folgen Tonmergelgesteine des Keupers.  

In der Bodenkarte BK 50 des Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
ist für das Planungsgebiet eine mittlere natürliche Bodenfruchtbarkeit angege-
ben.  

 

Altlasten 

Teilbereich „Gärtnereigelände PZN“ 

Das Areal ist im Bodenschutz- und Altlastenkataster als Bestandteil des Alt-
standorts Grubenbezirk Hessel zwischen Nußloch und Wiesloch, einer ca. 130 
ha großen Fläche des historischen Bergbaus, enthalten. Für den Wirkungs-
pfad Boden – Mensch wurde für diese Fläche der Handlungsbedarf orientie-
render Untersuchungen festgestellt. 

Nähere Untersuchungen wurden bislang noch nicht durchgeführt. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Aufgrund der gewerblichen Vornutzung durch einen Produktionsbetrieb für 
Wellpappe kann das Vorhandensein schädlicher Bodenverunreinigungen im 
Plangebiet nicht ausgeschlossen werden. 

Das Betriebsgelände ist im Wesentlichen durch einen zusammenhängenden, 
in mehreren zeitlichen Abschnitten errichteten Hallenkomplex bebaut. Die um-
gebenden Flächen sind praktisch vollständig durch Hof- und Verkehrsflächen 
versiegelt.  

Zur Vorbereitung der geplanten Umnutzung wurden durch das Büro Töniges 
Beratende Geologen und Ingenieure, Sinsheim,  in den Jahren 2015 – 2016 
bereits mehrere Untersuchungen durchgeführt: 

• Orientierende Untersuchung (1. Untersuchungsabschnitt) mit Bericht zum 
06.03.2015 

• Orientierende Untersuchung (Nachuntersuchung im Gebäude, mit Bericht 
vom 30.03.2015 

• Ergänzende orientierende Untersuchung, mit Bericht vom 17.09.2016 

Gemäß der Aussage des Bodengutachters befand sich an der westlichen Hal-
lenseite eine Eigenverbrauchstankstelle, östlich der Hallen befanden sich 
mehrere Heizöl- und Schweröltanks. Die Tanks wurden oberirdisch in Wannen 
gelagert. Der Lagerplatz der Tanks sowie ein südlich der Hallen angeordneter 
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Waschplatz waren mit Ölabscheideanlagen ausgestattet. Auf den Freiflächen 
östlich der Hallen wurde Altpapier und Altkartonagen gelagert. 

Innerhalb der Hallen war an der Westseite eine Kfz-Werkstatt, eine Garage 
und eine Schlosserei untergebracht. Östlich anschließend befanden sich ein 
Wassersammelbehälter zur Farbwasserreinigung, die Wellpappemaschine 
sowie Lagerräume. Die eigentliche Papierherstellung war an der Ostseite der 
Hallen angeordnet. In der Nordostecke des Hallenkomplexes war ein Kessel-
haus untergebracht.  

Bei einer Kontrolle des Wirtschaftskontrolldienstes wurde bei zwei Schächten 
im Osten des Werksgeländes Löschmittelgeruch und Öl-Wasser-Gemisch 
festgestellt. Beides stammt vermutlich von einem bei starken Regenfällen 
überlaufenden Ölabscheider bzw. von einem Betriebsunfall eines Staplers im 
gleichen Bereich bei den durch das Platzen einer Hydraulikleitung Hydrauliköl 
ausgelaufen war. In der Folge wurde der betroffene Regenwasserkanal zuge-
mauert und zwei Schächte mit Blasen verschlossen, um  das Öl aufzufangen. 

Im Rahmen der 1. Orientierende Untersuchungen Anfang März 2015 wurden 
im Bereich der Eigenverbrauchstrankstelle, des Waschplatzes der Abscheide-
anlage und des Lagerplatzes der Öltanks vier Kleinrammbohrungen bis 4 m 
Tiefe durchgeführt. Zwei der Bohrungen wurden zu Grundwassermessstellen 
ausgebaut.  

Zur Nachuntersuchung innerhalb der Gebäude wurden an 5 Punkten innerhalb 
der Gebäude im Bereich der Wassersammelbehälter, der Papierfabrik und des 
Kesselhauses in der nordöstlichen Gebäudeecke insgesamt 5 Bohrungen 
durchgeführt, von denen trotz bis zu zweimaligen Versetzens lediglich eine auf 
die gewünschte Tiefe von 2 m abgeteuft werden konnte. Alle anderen Bohrun-
gen konnten entweder die deckende Betonschicht nicht durchdringen oder 
stießen vor Erreichen der angestrebten Tiefe auf eine zweite, nicht durch-
dringbare Betonschicht. 

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde im Bereich der Eigenverbrauch-
stankstelle in einer Tiefe von 1,1 – 2,1 m unter Geländeoberkante eine Bo-
denverunreinigung mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) nachgewiesen. 
Da das Grundwasser in den benachbarten Grundwassermessstellen zwischen 
1,33 und 1,53 m unter Geländeoberkante aufgefunden wurde, war in der Fol-
ge davon auszugehen, dass ein Grundwasserschaden bereits eingetreten 
war. Alle anderen Boden- und Grundwasserproben wiesen keine Überschrei-
tung der einschlägigen Vorsorgewerte auf. 

Die im Plangebiet nachgewiesenen erhöhten Werte für die Schwermetalle Ar-
sen, Blei, Cadmium und Zink entsprechend den in Wiesloch regelmäßig anzu-
treffenden geologisch bedingten natürlichen Belastungen und sind nicht als 
schädliche Bodenveränderungen auf die gewerbliche Vornutzung zurückzu-
führen. 

Zur Untersuchung eines möglichen Grundwasserschadens wurde im Rahmen 
der Ergänzenden orientierenden Untersuchung zunächst aus den bestehen-
den Grundwassermessstellen und Pegeln die Grundwasserfließrichtung be-
stimmt. Entsprechend der ermittelten Grundwasserfließrichtung nach Nord-
westen wurden zu den bestehenden drei Grundwassermessstellen im Grund-
wasserabstrom drei weitere Rammpegel eingerichtet, zwei davon im Bereich 
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des Papierlagers und einer im Abstrom der Eigenverbrauchstankstelle. Bei der 
chemischen Analyse der gewonnenen Grundwasserproben wurde in keinem 
Fall eine Überschreitung der einschlägigen Prüfwerte festgestellt. Auch im 
Abstrom der Eigenverbrauchstankstelle wurden keine MKW im Grundwasser 
nachgewiesen. 

Hinsichtlich des Wirkungspfades Boden – Grundwasser ergibt sich damit nach 
Aussage des Gutachters in Bezug auf die untersuchten Parameter kein akuter 
Handlungsbedarf. Im Bereich der Eigenverbrauchstankstelle befindet sich je-
doch im Grundwasserschwankungsbereich geruchlich auffälliges Bodenmate-
rial. Eine Gefährdung des Grundwassers kann nach Aussage des Gutachters 
zwar derzeit ausgeschlossen werden, die Fläche sollte jedoch unter gutachter-
licher Begleitung ausgehoben werden, sobald die bestehende Oberflächenbe-
festigung aus Betonplatten entfern wird. 

Für die für Wirkungspfade Boden – Mensch und Boden - Nutzpflanzen liegen 
derzeit noch keine weitergehenden gutachterlichen Aussagen vor. Zur Ansied-
lung der geplanten Wohnnutzung sind hier noch weitere Untersuchungen er-
forderlich. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „Äußere Helde“ wurden das Bü-
ro BDU, Büro für Denkmalpflege und Umweltschutz, Dr. Ludwig H. Hildebrandt 
die folgenden Gutachten erstellt. Für die Änderung des Flächennutzungsplans 
sind dabei die aufgeführten Ergebnisse relevant: 

• Schwermetallbelastung und Bergbaustollen im Bereich des geplanten Neu-
baugebietes „Äußere Helde“ in 69168 Wiesloch (BDU 974), August 2001 

Ergebnis: Im Hinblick auf mögliche Restriktionen durch vorhandene Berg-
baustollen geht der Gutachter davon aus, dass durch die vorhandenen 
Bergbaustollen keine Gefährdung für das Plangebiet ausgehen, da die Stol-
len mehr als 70 m unter der Erdoberfläche verlaufen. Hinzu kommt, dass 
die genannten Stollenanlagen nur Richtstrecken mit Querschnitten von ca. 
2 auf 2 m waren; sie dienten dazu, das Erzvorkommen zum Abbau vorzu-
richten. D. h. richtiger Erzabbau mit entsprechend dimensionierten Hohl-
räumen hat in diesem Gebiet nie stattgefunden. 

 

• Geologie und Schwermetallbelastung im Bereich des geplanten Neubauge-
biets „Äußere Helde“ in 69168 Wiesloch (BDU 1039), Juni 2003 

Ergebnis: Die Schwermetallbelastung betrifft hauptsächlich die Oberböden 
und hier den westlichen Teil der von der Teilaufhebung des Bebauungs-
plans nicht betroffenen 1. Bauabschnitt. 

Von den tieferen Schichten wird der Zuordnungswert Z 1.2 nicht überschrit-
ten – eine Verbringung in eine Deponie oder eine Nutzung innerhalb des 
Baugebietes z. B. Lärmschutzdämme ist problemlos möglich. Gleiches gilt 
auch für die Oberböden in den beiden östlichen Bauabschnitten (Verortung 
siehe nachstehende Karte). 
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Für das Verfahren der Aufstellung des Bebauungsplans „Äußere Helde – 2. 
Bauabschnitt“ wurde ein weiteres Gutachten zur Situation der Schwermetall-
belastung erstellt: 

• Orientierende Untersuchung der Schwermetallbelastung im Bereich des 
geplanten Neubaugebietes „Äußere Helde, Bauabschnitt II“ in 69168 Wies-
loch (BDU 1600), Mai 2017 

Ergebnis: Oberböden und quartäre Decklehme sind gering belastet und 
wegen einer leichten Feststoffkontamination als Z 1.2-Material einzustufen. 
Die Eluate halten Z 0 ein. Das Material kann unter dem AVV-Schlüssel 
170504 z. B. in die Tongrube Nußloch verbracht werden. Denkbar ist aber 
auch eine Nutzung als Überdeckung von höher belasteten Flächen auf der 
Gemarkung. Die Prüfwerte der Bundesbodenschutzverordnung für Wohn-
gebiete und Kinderspielflächen bzw. die Maßnahmewerte für Grünlandnut-
zung werden eingehalten. Bei den Keuperschichten wurde bei den beiden 
südlich gelegenen Schürfen die so genannte „Bleiglanzbank" angeschnit-
ten, von der in ganz Südwestdeutschland allgemein erhöhte Blei- und Zink-
werte bekannt sind. Während die Feststoff-Schwermetallgehalte der einen 
Probe nur leicht erhöht sind, so wurden bei der zweiten Probe mit 800 
mg/kg Blei, 14 mg/kg Cadmium und 3500 mg/kg Zink deutlich erhöhte Wer-
te gemessen, die über dem Grenzwert Z 2 liegen. Trotzdem wird bei den 
Mittelwerten und Medianen Z 2 eingehalten. Klammert man jedoch diese 
eine, für das Gebiet offensichtlich nicht repräsentative Probe aus, so wären 
die Keuperschichten nach Mittelwerten und Medianen sogar als Z 0 einzu-
stufen. Dennoch empfiehlt der Gutachter, im Umfeld des Aus-reißers weite-
re Proben zu nehmen, um eine repräsentative Aussage über die Feststoff-
gehalte in diesem Bereich zu erhalten. 

 

Die vorgefundenen Belastungen stehen damit einer Bebauung der Fläche 
nicht entgegen. 

 

8.4.4 Schutzgut Wasser 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Im Plangebiet selbst befindet sich kein Oberflächengewässer. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Im Plangebiet selbst befindet sich kein Oberflächengewässer. Bei den nächst-
gelegenen Gewässern handelt es sich um den Waldangelbach am östlichen 
Rand des Plangebiets. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Im Plangebiet selbst befindet sich kein Oberflächengewässer. 

Für die Grundwasserneubildung ist das Planungsgebiet laut Grünordnungs-
plan zum Bebauungsplan „Äußere Helde“  von nur geringer Bedeutung, da es 
sich um lehmige oder tonige Böden handelt, die kaum wasserdurchlässig sind. 
Es ist daher davon auszugehen, dass der überwiegende Teil des Nieder-
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schlagswassers verdunstet oder oberflächlich abfließt. Dies wird auch durch 
die beiden Rinnsale in den Tälchen belegt, die nur nach längeren Nieder-
schlagsperioden Wasser führen. In einer der Lößrinnen im westlichen Plange-
biet tritt eine Quelle aus. 

 

8.4.5 Schutzgut Klima 

Das Klima in Wiesloch ist dem Klimabezirk des mittleren Oberrheingrabens 
zuzurechnen und zeichnet sich das Planungsgebiet durch milde Winter und 
warme Sommer aus. 

Eine klimatische Vorbelastung ergibt sich aus der Lage in der Rheinebene und 
den damit verbundenen austauscharmen und windschwachen Wetterlagen. 
Die Vertikalzirkulation wird dabei durch warme Luftschichten in geringer Höhe 
der Atmosphäre unterbunden, was zu drückender Schwüle im Sommer und 
Inversionslagen im Herbst und Winter führt. Entsprechend bedeutsam sind 
daher Abkühlungsflächen, die das Lokalklima positiv beeinflussen.  

 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Die bisher unbebauten Flächen des Plangebiets wirken aktuell als Kaltluftent-
stehungsfläche, wobei die entstehende Kaltluft entsprechend der Geländenei-
gung nach Westen zur L 594 und im Folgenden dann in den nördlichen Sied-
lungsbereich von Wiesloch abfließt.  

Die vorhandenen Straßenbäume und Gehölzstrukturen im Plangebiet tragen 
zur Luftfilterung und Sauerstoffproduktion bei.  

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrads im Bereich des früheren Wellpap-
penwerks kommt der Fläche keine Funktion als klimatische Ausgleichsfläche 
zu.  

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Die bisher unbebauten Flächen des Plangebiets wirken aktuell als Kaltluftent-
stehungsfläche, wobei die entstehende Kaltluft entsprechend der Geländenei-
gung abfließt. Die Kaltluft der nach Norden bzw. Westen geneigten Hangbe-
reiche kommt somit den Siedlungsbereichen von Wiesloch zu Gute.  

 

8.4.6 Schutzgut Arten- und Biotoppotential 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Zur Erfassung des Artenvorkommens sowie zur Prüfung möglicher arten-
schutzrechtlich relevanter Tatbestände wurde ein Fachgutachten „Spezielle 
artenschutzrechtliche Untersuchungen zum Bebauungsplan „PZN Wiesloch“ in 
Wiesloch“ durch das Büro Bioplan Gesellschaft für Landschaftsökologie und 
Umweltplanung, Heidelberg, mit Datum vom 05. September 2016 erstellt. 

Im Rahmen der Planung wurde am 24.11.2015 eine ökologische Übersichts-
begehung durchgeführt. Ziel der Untersuchung war es festzustellen, ob von 
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der Planung arten- oder naturschutzrechtlich relevante Tier- oder Pflanzen-
arten betroffen sein könnten. Es wurde dabei weiterer Untersuchungsbedarf 
bei den Artengruppen Schmetterlingen, Heuschrecken, Reptilien, Brutvögeln 
und Fledermäusen festgestellt.  

Es ergaben sich folgende Ergebnisse: 

 

Schmetterlinge 

Die gefundenen Schmetterlingsarten sind teilweise nach § 7 BNatSchG be-
sonders geschützt, aber nach § 44 Abs. 5 BNatSchG für Planungsvorhaben 
nicht relevant. Aus fachlicher Sicht wäre es wünschenswert, im Zuge des bau-
rechtlichen Eingriffs-Ausgleichs ähnliche Habitate auf nahe gelegenen Flä-
chen (wieder-) herzustellen; für den Kurzschwänzigen Bläuling sollten vor al-
lem Leguminosen wie Hornklee, Wiesenklee und Luzerne bereitgestellt wer-
den.  

 

Heuschrecken 

Da bereits Hinweise auf ein Vorkommen der nach BNatSchG besonders ge-
schützten und in Baden-Württemberg als „gefährdet“ (Rote Liste 3) eingestuf-
ten Blauflügeligen Ödlandschrecke bestanden, wurde gezielt nach dieser 
Heuschreckenart gesucht. Das Vorkommen konnte bestätigt werden: im Be-
reich des Nordparkplatzes wurden mehrere Exemplare gefunden, zudem 
konnten Exemplare im Bereich der Gärtnerei nachgewiesen werden.  

Die übrigen im Gebiet gefundenen Heuschrecken sind häufige und nicht be-
sonders geschützte Arten. 

Es wird empfohlen, zum Erhalt der lokalen Population der Blauflügeligen Öd-
landschrecke den geschotterten Randbereich des Parkplatzes so zu belassen. 
Da die Art auch im Bereich der Gärtnerei gefunden werden konnte, sollten bei 
einer Bebauung auch hier geschotterte Bereiche hergestellt wer-den, um die 
Art zu fördern.  

Die übrigen nachgewiesenen Arten sind häufige Heuschrecken, die auf den 
das PZN umgebenden Wiesen neue Lebensräume finden können.  

 

Reptilien 

Als einzige Reptilienart konnten Zauneidechsen im Norden des Plangebietes 
am Rande des Parkplatzes nachgewiesen werden. Trotz einer hohen Eignung 
weiter Teile des Plangebietes (Gärtnereigelände mit Holzbeigen, Kleinstruktu-
ren, Böschungsbereichen, …) konnten im Großteil des Untersuchungsgebie-
tes keine Eidechsen nachgewiesen werden. Hier gab es zwar vereinzelt Hin-
weise auf Eidechsen (huschen beim Vorübergehen), doch konnte keine Ei-
dechse beobachtet werden. Auch die geringe Zahl nachgewiesener Eidechsen 
deutet auf eine sehr kleine Population hin. 

Das Areal, in dem der Nachweis einer Zauneidechse gelang, stellt eine CEF-
Maßnahme für den Bau des Parkplatzes und des gerontopsychiatrischen 
Neubaus dar. Das Areal weist alle für Zauneidechsen nötigen Strukturen in-
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klusive zweier Refugien auf (ein Refugium in Form eines Holz- und Grün-
schnitthaufens, eines als Steinschüttung in der Wiese).   

Soweit die bestehenden Lebensräume der Zauneidechsen im Rahmen der 
Konkretisierung der Planung nicht erhalten werden können, sind die vorgefun-
denen Zauneidechsen fachgerecht zu fangen und auf bereits entwickelte CEF-
Flächen umzusiedeln.  

 

Fledermäuse 

Es konnten folgende vier Fledermausarten auf dem Gelände nachgewiesen 
werden: 

Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler und Kleine Bart-
fledermaus. 

 

Für keine der nachgewiesenen Arten konnten Hinweise auf Quartiere oder 
Wochenstuben ausgemacht werden.  

Gebäudeabbrüche sind zur Vermeidung des Tötungsverbotstatbestandes nur 
außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse im Zeitraum vom 20. Oktober bis 
zum 01. März durchzuführen. Sollten Eingriffe außerhalb dieses Zeitraumes 
stattfinden, so ist ein Nachweis zu erbringen, dass durch entsprechende Ein-
griffe artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ausgelöst werden.   

 

Brutvögel 

Folgen Vogelarten konnten kartiert werden: 
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Nachgewiesene Vogelarten des Untersuchungsgebietes mit Umgebung. Besonders zu be-
rücksichtigende Arten sind farbig hervorgehoben, Brutvögel zudem gefettet. Aus: Bioplan, 05. 
September 2016, S. 30  

 

Mit 23 Brutvogelarten zeigen sich das Untersuchungsgebiet und seine Umge-
bung hinsichtlich der Artenzahl als mäßig artenreich und unterdurchschnittlich. 
Zwar wurden insgesamt 35 Vogelarten im Untersuchungsgebiet und seiner 
unmittelbaren Umgebung gefunden, jedoch nur für 2/3 der nachgewiesenen 
Vogelarten ist das Untersuchungsgebiet als Brutrevier zu werten. Es handelt 
sich vorwiegend um typische Arten im Siedlungsbereich.  

Als Arten der Roten Liste (inkl. Vorwarnliste) und an streng geschützten Arten 
sind unter den Vögeln hervorzuheben: Dorngrasmücke, Fitis, Gartenrot-
schwanz, Girlitz, Grünspecht, Haussperling, Star und Turmfalke. 
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Von den genannten Arten müssen jedoch Fitis als Durchzügler (keine geeig-
neten Habitatstrukturen im Gebiet) und Turmfalke als Nahrungsgast gewertet 
werden. Der Grünspecht brütet sicher auf dem PZN-Gelände, es konnten je-
doch im unmittelbaren Eingriffsbereich keine geeigneten Baumhöhlen ausge-
macht werden, in denen er brüten könnte bzw. brütete.  

Dorngrasmücke, Gartenrotschwanz, Girlitz, Haussperling und Star brüten im 
bzw. am Planungsgebiet. Insbesondere für die Rote-Liste-Arten Gartenrot-
schwanz, Haussperling und Star sollten durch die Anbringung von Nistkästen 
zusätzliche Nistmöglichkeiten geschaffen werden, bei Girlitz und Dorngrasmü-
cke kann der Verlust von Brutrevieren durch die Neupflanzung von Gehölzen 
bzw. Hecken im Rahmen des Grünausgleichs kompensiert werden.  

Bei den übrigen im Gebiet festgestellten Vogelarten handelt es sich um regio-
nal und lokal weit verbreitete und nicht bestandsbedrohte Arten, bei denen von 
einer Verlagerung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Bereich des öko-
logischen Funktionszusammenhangs ausgegangen werden kann. Entfallender 
Lebensraum wird durch den baurechtlichen Grünausgleich mittelfristig wieder-
hergestellt. Für Höhlenbrüter wie Kohl- und Blaumeise sind entsprechende Er-
satznistmöglichkeiten anzubringen.  

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

In Hinblick auf mögliche Umweltauswirkungen sind nur die Flächen des ehe-
maligen Wellpappenwerks relevant, da der ehemalige Bahndamm soll in sei-
nem heutigen Zustand erhalten bleiben soll. Im Bereich der Wohnbebauung 
„Am Sägewerk“ ist in Folge der Planung ebenfalls nicht mit Veränderungen 
der gegenwärtigen Situation zu rechnen.  

Daher beschränkt sich die Betrachtung auf das Gelände des früheren Well-
pappenwerks. Für dieses Gelände wurde eine Artenschutzfachliche Potenzi-
alabschätzung erstellt (Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, August 2017). 

Große Bereiche des früheren Wellpappenwerks sind komplett versiegelt und 
besitzen daher nur eine geringe Habitateignung. Die Randstrukturen speziell 
im Südwesten und entlang des Waldangelbachs besitzen aus natur- und ar-
tenschutzfachlicher Sicht eine mittlere Bedeutung für den Naturhaushalt. In-
nerhalb eines städtischen Verdichtungsraumes weisen solche Strukturen auf 
großer Fläche eine besondere Bedeutung als Fortpflanzungs- und Ruhehabi-
tat sowie als Raum zur Nahrungssuche auf. Vor allem auch für gebäudebe-
wohnende Arten im Umfeld stellt das Plangebiet ein geeignetes, nahegelege-
nes Nahrungshabitat dar. 

 

Im Rahmen der durchgeführten Kartierungen ergaben sich folgende Ergebnis-
se: 

Fledermäuse 

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurden auch Höhlenbäume aufge-
nommen und die Hallen sowie der Bürokomplex auf mögliche Verstecke un-
tersucht. Es wurden keine Höhlenbäume festgestellt die Fledermausspuren, 
wie Chitinpanzerreste oder Kotspuren aufwiesen. Die Hallen weisen keine ge-
eigneten Winterquartiersmöglichkeiten auf. Auch Sommerquartiere sind auf-
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grund der Offenheit der Hallen auszuschließen. Am Bürokomplex der Fabrik 
sind allerdings Spalten vorhanden, die als potenzielle Sommerquartiere für 
Breitflügelfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Wasserfledermaus und Zwerg-
fledermaus dienen können. Diese Gebäudeteile sind, wie die anderen leerste-
henden Bereiche, von Mardern bewohnt, so dass ein Vorkommen von Wo-
chenstuben unwahrscheinlich ist.  

Als Jagdraum sind insbesondere die Ränder des Untersuchungsgebiets für 
sieben Fledermausarten potenziell geeignet. Diese werden durch die Planung 
bauzeitlich beeinträchtigt. Da Fledermäuse hoch flexibel sind, kann von keiner 
Gefährdung für die Arten ausgegangen werden. 

 

Vögel 

Insgesamt konnten 23 Vogelarten im Untersuchungsgebiet festgestellt wer-
den. Bei 14 dieser Arten ist ein Brutverdacht bzw. ein Brutvorkommen vorhan-
den. 

 

Amphibien 

Westlich an den Waldangelbach angrenzend befanden sich Klärbecken, die 
Habitate für Erdkröte, Grünfrosch, Berg- und Teichmolch bilden. Für diese 
Tiergruppe wurde bereits ein Umsiedlungskonzept erarbeitet und umgesetzt; 
die Umsiedlung in private Stillgewässer wurde im Frühjahr 2017 beendet. Die 
Klärbecken sind zwischenzeitlich abgebrochen worden. 

 

Reptilien 

Bei mehreren Begehungen sowie im Rahmen der Amphibienumsiedlungen 
wurden im Bereich südlich der Fabrikhalle Mauereidechsen (Podarcis muralis) 
festgestellt. Ein einzelnes Individuum wurde zudem an einem Steinhaufen an 
der alten Kläranlage gesehen. Da es keine Hinweise gibt, dass es sich bei den 
gefundenen Mauereidechsen um autochthone (=einheimische, indigene) Arten 
handelt, ist davon auszugehen, dass es sich um allochthone 
(=eingeschleppte) Mauereidechsen handelt.   

Nachweise von weiteren Arten, insbesondere der  Zauneidechse, wurden 
nicht erbracht.   

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Die Belange von Flora und Fauna sind für den Teilbereich „Äußere Helde“ nur 
für die Teilfläche relevant, die auch künftig als geplante Wohnbaufläche ver-
bleiben soll. Im Bereich der realisierten Wohnbebauung ist nicht mehr von re-
levanten Veränderungen auszugehen. Gleiches gilt für die angrenzende Feld-
flur, die einschließlich der bestehenden Feldhecken und Gehölze erhalten 
bzw. naturschutzfachlich entwickelt werden soll. 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans „Äußere 
Helde – 2. Bauabschnitt“ wurde daher bei der Gruppe für ökologische Gutach-
ten eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sowie ein gesonderte Nach-
erhebung zu Eidechsen beauftragt.  
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Gemäß dem Gutachten vom 12.11.2018 wird das Untersuchungsgebiet über-
wiegend von Ackernutzung bestimmt. Zudem findet sich zentral eine Streu-
obstparzelle mit einem einreihigen Bestand an Obstbäumen. Nördlich des Un-
tersuchungsgebietes finden sich flächige Bereiche von verbrachtem Grünland, 
welches durch Heckenriegel strukturiert wird. Im Norden und Osten grenzen 
an das Gebiet weiträumige Ackerflächen, im Süden ein linear und parallel zur 
Gebietsgrenze verlaufender mehrreihiger Streuobstbestand. Westlich liegt der 
1. Bauabschnitt des B-Plans 'Äußere Helde', an dessen nördlicher und südli-
cher Grenze sich wiederum Grünland mit Heckenriegeln anschließt. 

Im Zuge der Untersuchungen wurden Arten der bewertungsrelevanten Arten-
gruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Zauneidechse) nachgewiesen. 

 

Vögel   

Innerhalb des Geltungsbereichs wurden Brutnachweise europarechtlich ge-
schützter Vogelarten erbracht (Fasan, Nachtigall, Zilpzalp, Gartenrotschwanz, 
Star, Bachstelze, Grauschnäpper, Amsel, Dorngrasmücke, Girlitz, Goldam-
mer, Grünfink, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Stieglitz 
und Sumpfrohrsänger). Quartiere von Fledermäusen wurden in diesem nicht 
nachgewiesen. Die Fledermausarten Großer Abendsegler, Großes Mausohr, 
Mückenfledermaus und Zwergfledermaus nutzten das Untersuchungsgebiet 
zur Nahrungssuche. Die Zauneidechse wurde mit mehreren Exemplaren un-
terschiedlicher Altersstadien im nördlichen und nordwestlichen Bereich des 
Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Innerhalb des Geltungsbereichs kamen 
keine Individuen vor.  

Die Realisierung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf nachgewiesene eu-
roparechtlich geschützte Vogelarten verbunden. Zur Vermeidung von Verbots-
tatbeständen des § 44 (1) BNatSchG müssen aus diesem Grund Maßnahmen 
realisiert werden. 

Hierbei handelt es sich um eine zeitliche Beschränkung der Baufeldräumung 
auf Oktober – Februar zur Umgehung einer vermeidbaren Tötung. Zur Förde-
rung von Vogelarten der Gilden Höhlen-, Halbhöhlen- und Nischen- sowie 
Zweigbrüter ist die Erweiterung von Streuobstbeständen als Kompensation 
des alten Streuobstbestandes innerhalb des B-Plangebiets erforderlich, da 
dieser zwar erhalten bleibt, aufgrund des hohen Alters der Bäume jedoch mit 
einem Abgang dieser innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre gerechnet wer-
den muss.   

Feldlerche und Schafstelze wurden bei der Erfassung 2014/2015 nachgewie-
sen. Bei einer erneuten Erfassung von Offenlandarten aufgrund von Bodenun-
tersuchungen im Eingriffsgebiet und wegen der Findung von für CEF-
Maßnahmen geeigneter Flächen konnten 2018 beide Arten nicht mehr nach-
gewiesen werden, wodurch keine Maßnahmen ergriffen werden müssen.  

Weiteres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial ist durch das geplante Vor-
haben nicht zu erwarten. 
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Eidechsen 

Zur Aufnahme der Reptilien wurden im Sommer 2019 im Untersuchungsgebiet 
und im nahen Umfeld flächig alle als Lebensräume geeigneten Strukturen, 
soweit zugänglich, gezielt kontrolliert. 

Im engeren Untersuchungsraum (Bauabschnitt II) konnten im Jahr 2019 trotz 
regelmäßiger Nach-suche bei günstigen Witterungsbedingungen keine Vor-
kommen von Reptilienarten festgestellt werden.   

Allein auf der Obstwiese nördlich des Bauabschnitts II wurden Einzeltiere fest-
gestellt. Weitere potenziell geeignete Lebensräume finden sich im dort an-
grenzenden südostexponierten Gehölzrand sowie entlang von Wegböschun-
gen.  

Die im Untersuchungsraum angetroffenen, vergleichsweise siedlungsnah ge-
legenen Biotopstrukturen zeichnen sich durch eine meist intensive Pflege und 
starke Frequentierung durch Spazier-gänger sowie durch eine insgesamt eher 
ungünstige Habitatqualität aus. Auch die als geeignet erscheinenden Struktu-
ren im Bereich der oben genannten Obstwiese weisen Beeinträchtigungen 
durch häufig freilaufende Hunde und streunende Katzen auf.   

 

8.4.7 Schallimmissionen 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Gewerbelärm 

Für das Planungsgebiet ist nicht von einer auf der Planungsebene des Flä-
chennutzungsplans relevanten Vorbelastung durch Gewerbelärm auszugehen. 

Verkehrslärm 

Der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm wird im Wesentlichen durch 
die stark befahrenen L 594 bzw. die L 594a bestimmt.  Gemäß der im Rahmen 
des Lärmaktionsplans erstellten Lärmkartierung aus dem Jahr 2013 für die 
Stadt Wiesloch liegt der über 24 Stunden auf das Plangebiet einwirkende Ver-
kehrslärm (Lärmindex Lden (24 h)) zwischen 70 dB(A) im Bereich entlang der 
L 594 und 55 dB(A) im östlichen Teil des Plangebiets.  
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Lärmkartierung Straßenverkehrslärm; erstellt im Rahmen der Lärmaktionsplanung gemäß EU-
Umgebungslärmrichtlinie durch Ingenieurbüro Koehler & Leutwein 2013 

 

Da der Berechnungsweg der Lärmkartierung von den im Rahmen der Bauleit-
planung einschlägigen Regelwerken der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen 
(RLS 90), der 16. BImSchV bzw. der DIN 18005 abweicht, können die Werte 
nicht unmittelbar verglichen werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass der 
schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 (Schallschutz im Städte-
bau) für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der 
Nacht im gesamten Planungsgebiet überschritten wird. Die Überschreitungen 
sind jedoch nicht so hoch, dass sie einer Bebauung der Fläche – nach Durch-
führung entsprechender Schallschutzmaßnahmen - grundsätzlich entgegen 
stehen würden. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Gewerbelärm / Freizeitlärm 

Bei den wesentlichen auf das Plangebiet einwirkenden Lärmquellen für Ge-
werbe- sowie Sport- und Freizeitlärm handelt es sich um das östlich gelegene 
Gewerbegebiet „Lempenseite“, den westlich gelegenen Baumarkt, das städti-
sche Freibad sowie einen Veranstaltungsraum an der Straße „Am Schwimm-
bad“.  

Zur Prüfung der auf das Planungsgebiet einwirkenden Gewerbe- sowie Sport- 
und Freizeitimmissionen wurde das Schallgutachten „Schalltechnische Immis-
sionsprognose zum Bebauungsplan „Ehemalige Wellpappe/Quartier am Bach“ 
der Stadt Wiesloch“ beim Ingenieurbüro für Bauphysik, Bad Dürkheim, 
23.07.2020, eingeholt.  

Plangebiet 
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In Bezug auf den Gewerbelärm kann den Ergebnissen der Immissionsprogno-
se entnommen werden, dass im Nachtzeitraum die Orientierungswerte für All-
gemeine Wohngebiete von 40 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete und von 45 
dB(A) für Mischgebiete insbesondere durch eine Tanzschule im Gewerbege-
biet Lempenseite und durch einen Veranstaltungsraum an der Straße „Am 
Schwimmbad“ überschritten werden. Im Tagzeitraum werden die Orientie-
rungswerte von 55 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete und von 60 dB(A) für 
Mischgebiete eingehalten. 

In Bezug auf Sportanlagen- und Freizeitlärm ist das städtische Freibadgelände 
maßgebend. Den Ergebnissen der oben genannten Immissionsprognose kann 
entnommen werden, dass die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche die 
geltenden Immissionsrichtwerte innerhalb des südöstlichen Bereiches des 
Plangebiets überschreiten. Ursächlich hierfür ist das gesamte Freibad. Einzel-
ne Lärmquellen können hier nicht als besonders maßgeblich benannt werden.  

 

Verkehrslärm 

Den Berechnungen zum Verkehrslärm ist zu entnehmen, dass innerhalb des 
Plangebietes die geltenden Schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 innerhalb des Plangebietes teilweise überschritten werden, der gelten-
de Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV im Wesentlichen jedoch unterschrit-
ten wird.  

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Gewerbelärm 

Für den auch künftig als geplante Wohnbaufläche verbleibenden Teil des Pla-
nungsgebiets ist nicht von einer auf der Planungsebene des Flächennut-
zungsplans relevanten Vorbelastung durch Gewerbelärm auszugehen. 

  

Verkehrslärm 

Der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm wird im Wesentlichen durch 
die stark befahrenen L 612 Wiesloch – Baiertal im Norden sowie durch die Au-
tobahn A 6 im Süden bestimmt.  Gemäß der im Rahmen des Lärmaktions-
plans erstellten Lärmkartierung aus dem Jahr 2013 für die Stadt Wiesloch liegt 
der über 24 Stunden auf den auch künftig als geplante Wohnbaufläche ver-
bleibenden Teil des Planungsgebiets einwirkende Verkehrslärm (Lärmindex 
Lden (24 h)) bei etwa 45 dB(A).  
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Lärmkartierung Straßenverkehrslärm; erstellt im Rahmen der Lärmaktionsplanung gemäß EU-
Umgebungslärmrichtlinie durch Ingenieurbüro Koehler & Leutwein 2013 

 

Da der Berechnungsweg der Lärmkartierung von den im Rahmen der Bauleit-
planung einschlägigen Regelwerken der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen 
(RLS 90), der 16. BImSchV bzw. der DIN 18005 abweicht, können die Werte 
nicht unmittelbar verglichen werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass der 
schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 (Schallschutz im Städte-
bau) für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der 
Nacht zumindest weitgehend eingehalten wird.  

 

8.4.8 Luftschadstoff- und Geruchsimmissionen 

Alle drei Teilbereiche unterliegen keiner über das im bebauten Gebiet von 
Wiesloch ohnehin bestehende Maß hinausgehenden besonderen Luftschad-
stoffbelastung. Gewerbebetriebe mit relevanten Luftschadstoffemissionen sind 
in der näheren Umgebung jeweils nicht vorhanden. 

Ebenso sind in keinem der drei Teilbereiche bzw. deren näherer Umgebung 
Gewerbebetriebe oder landwirtschaftliche Betriebe mit relevanten Ge-
ruchsemissionen vorhanden. 

 

8.4.9 Schutzgut Erholung 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Im Plangebiet sind keine öffentlichen Grün- und Freiflächen vorhanden. 

 

Verbleibende geplante 
Wohnbaufläche 
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Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Im Plangebiet sind keine öffentlichen Grün- und Freiflächen vorhanden. 
Wegeverbindungen bestehen nur in Form eines Fußwegs entlang des Wald-
angelbachs. 

Dem Teilbereich kommt gegenwärtig keine Bedeutung als Erholungsfläche zu. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Der Teilbereich „Äußere Helde“ stellt sich als gegliederter Teil der Kulturland-
schaft mit einem Mosaik aus Ackerflächen, Streuobstbeständen und Feldge-
hölzen in einer bewegten Topographie dar. Das Gebiet ist zudem durch Wirt-
schaftswege auch für Erholungssuchende gut erschlossen. Insbesondere die 
höher gelegenen Teilbereiche bieten vielfältige Aussichtsmöglichkeiten Rich-
tung Rhein und Kraichgau. Dem Areal kommt daher insgesamt eine hohe Be-
deutung für die siedlungsnahe Naherholung zu.  

 

8.4.10 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Im Bereich der Gärtnereifläche des PZN sind keine als Kulturgüter schützens-
werte Gebäude vorhanden. Sie sind jedoch – ebenso wie die Wegeflächen 
und sonstigen Einrichtungen der Gärtnerei – als Sachgüter anzusprechen. 
Das gesamte Areal ist jedoch Teil des geschützten Kulturdenkmals der frühe-
ren Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch (vgl. Kapitel 8.2.4).  

Eine Bedeutung als Kulturgut haben zudem die Reste des früheren Bergbaus 
(vgl. Kapitel 8.2.4). Allerdings sind keine sichtbaren Relikte bergbaulicher Akti-
vitäten bekannt. Vielmehr handelt es sich um unterirdische Stollen und Hohl-
räume.  

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Im Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ sind keine schützenswerten Kulturgüter 
bekannt. An Sachgütern ist die vorhandene Wohnbebauung entlang der Stra-
ße „Am Sägewerk“ sowie die Bebauung des früheren Wellpappenwerks zu 
nennen. Der Bebauung des früheren Wellpappenwerks kommt keine Schutz-
würdigkeit zu. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Im Teilbereich „Äußere Helde“ sind keine schützenswerten Kulturgüter be-
kannt. An Sachgütern sind die vorhandene Wohnbebauung im Bereich des 
realisierten I. Bauabschnitts sowie die bestehenden Wirtschaftswege zu nen-
nen. 

 

8.4.11 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Umweltbelange beein-
flussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen sowie Wechselwirkungen aus Verlage-
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rungseffekten zu betrachten. Nachfolgend sind in der Tabelle die Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen zusammengefasst dargestellt:  

 

 



 
Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch – Dielheim, 5. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Bereich der Stadt Wiesloch – Begründung  Stand: 03.11.2020 

 

 

Seite 76 

8.5. Alternativenprüfung 

8.5.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
führung der Planung 

Im Umweltbericht ist eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustan-
des bei Nichtdurchführung der Planung als Vergleichsgrundlage für die Be-
urteilung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung zu erstellen. 

Für die drei Teilbereiche ergibt sich jeweils folgende Prognose: 

 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Unter der Maßgabe, dass die bisherigen Nutzungen bestehen bleiben, ist nicht 
von einer Veränderung der gegenwärtigen Situation in Bezug auf die einzel-
nen Landschaftspotenziale auszugehen. 

Im Falle einer Aufgabe der gartenbaulichen bzw. landwirtschaftlichen Nutzung 
ist eine sukzessive Ruderalisierung der Freifläche bis hin zu einer Verbu-
schung zu erwarten. Das Artenspektrum wird bei einer Ruderalisierung der 
Fläche zunächst ansteigen; mit zunehmender Verbuschung jedoch wieder zu-
rückgehen.     

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Im Bereich nördlich der ehemaligen Bahntrasse sowie entlang des Waldan-
gelbachs sind keine Veränderungen zu erwarten. 

Das Gelände des Wellpappenwerks selbst liegt jedoch weitgehend brach, so 
dass bei einem Verzicht auf die Planung entweder eine Fortdauer des Brache-
zustands oder eine Wiederaufnahme einer gewerblichen Nutzung denkbar 
sind. 

Bei einer Fortdauer der Brache ist von einer sukzessiven Gehölzentwicklung 
im Bereich der Freiflächen, gegebenenfalls auch an den Gebäuden, zu rech-
nen. Mit zunehmender Sukzession ergibt sich eine Aufwertung des Areals für 
spezialisierte und seltene Arten. Insbesondere können sich Habitate für ge-
bäudebrütende Vogelarten, für Fledermäuse sowie für Reptilien bilden.  

Bei einer Wiederaufnahme einer gewerblichen Nutzung ist in Bezug auf die 
einzelnen Landschaftspotenziale mit keinen wesentlichen Veränderungen ge-
genüber dem jetzigen Zustand zu rechnen. Allerdings wird es dann wieder zu 
verstärkten Gewerbelärmemissionen und zu zusätzlichen Verkehrsbelastun-
gen kommen. 

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Für die bislang unbebauten Teilflächen des Teilbereichs „Äußere Helde“ sind 
ebenfalls zwei Entwicklungsvarianten bei Nichtdurchführung der Planung 
denkbar: 

• Die Fläche könnte entsprechend des rechtsgültigen Bebauungsplans 
bebaut werden. Dies hätte entsprechende Bodenversiegelungen und 
sonstige Auswirkungen auf die Landschaftspotenziale zur Folge. Weiter-
hin würde dies im bereits realisierten Bauabschnitt I zu einer erheblichen 
Zunahme des Verkehrsaufkommens und damit auch der verkehrsbeding-
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ten Emissionen führen.  

• Die Fläche könnte im jetzigen Nutzungszustand verbleiben. Bei den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen ist dann von einer Fortdauer der 
bisherigen Nutzung auszugehen. Bei den Streuobstbeständen ist ein 
Verzicht auf eine Pflege sowie eine Überalterung zu erwarten. Dadurch 
steigt zwar zunächst die Lebensraumqualität für streng geschützte Arten 
bzw. für europäische Vogelarten; allerdings ist ein Verlust einzelner Teil-
flächen und eine Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen nicht aus-
zuschließen.  

 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung ergibt sich aus Kapitel 8.6 des Umweltberichts.  

 

8.5.2 Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmög-
lichkeiten und Angabe von Auswahlgründen im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen 

Nutzungsalternativen 

Vorhabenalternativen im Sinne von grundlegenden alternativen Nutzungsmög-
lichkeiten wurden nicht geprüft, da Anlass der Flächennutzungsplan-Änderung 
eine Deckung des dringenden Wohnbaulandbedarfs in Wiesloch ist. 

 

Standortalternativen  

Standortalternativen waren in Bezug auf die Teilbereiche Gärtnereigelände 
PZN und ehemalige Wellpappe nicht zu prüfen, da konkret diese Flächen für 
eine Umnutzung zur Verfügung stehen. Sofern sich erweisen sollte, dass die 
Flächen für die angestrebte wohnbauliche Nutzung ungeeignet sein sollten, 
legt sich ein Verzicht auf die Planung nahe.  

Für das Gebiet „Äußere Helde“ wurden verschiedene Varianten einer Redu-
zierung der Wohnbaufläche geprüft.  

Dabei wurde zunächst untersucht, ob der ursprünglich geplante Bauabschnitt 
II (ca. 9 ha Bruttobauland) entweder über den Bauabschnitt I nach Westen 
oder nach Osten an die L 612 (Dielheimer Straße) angebunden werden kann. 
Da die Anbindung an die L 612 ca. 2 Mio. Euro Mehrkosten zur Folge gehabt 
hätte und darüber hinaus Nachteile aus verkehrstechnischer Sicht besaß, ent-
schied sich der Gemeinderat im Juli 2012 dafür, einen zweiten Bauabschnitt 
nach Westen über den Apfel- bzw. Rebenweg an das örtliche Verkehrsnetz 
anzubinden. Die Umsetzung dieses geänderten Erschließungskonzeptes hätte 
zur Folge gehabt, dass im Apfel- bzw. Rebenweg entgegen der ursprüngli-
chen Planung erhebliche Mehrverkehre entstanden wären - ca. 1.600 Kfz/d 
auf Grund des Bauabschnitts II sowie zusätzlich weitere ca. 1.200 Kfz/d im 
Falle der Erschließung eines BA III (ca. 6 ha Bruttobauland). Eine schalltech-
nische Untersuchung ergab, dass die auf Grund der Mehrverkehre entstehen-
de Lärmbelastung im Bereich Apfelweg/Rebenweg nur schwierig planerisch 
zu bewältigen gewesen wäre.  

Im Folgenden wurde eine städtebauliche Konzeption ausgearbeitet, für welche 



 
Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch – Dielheim, 5. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Bereich der Stadt Wiesloch – Begründung  Stand: 03.11.2020 

 

 

Seite 78 

zunächst potentielle Baufelder innerhalb des Untersuchungsraums ermittelt 
wurden, die unter dem Gesichtspunkt Ökologie/Artenschutz konfliktärmer wä-
ren und sich damit im Grundsatz für eine Bebauung eignen würden. Im Rah-
men des Planungsprozesses wurden darüber hinaus auch die verkehrlichen 
Auswirkungen, Aspekte der Wirtschaftlichkeit sowie Möglichkeiten der Er-
schließung und Entwässerung berücksichtigt.  

 

Auf Grund dieser Rahmenbedingungen kamen im Grundsatz ein mögliches 
Baufeld „Nord“ mit einer Fläche von ca. 0,8 ha Nettobauland sowie drei mögli-
che Baufelder „Süd“ mit Flächen von 2,2 ha („Süd klein“), 2,5 ha („Süd mittel“) 
und 3,6 ha („Süd groß“) Nettobauland in Frage. Aus verkehrlicher Sicht wur-
den insgesamt neun Alternativen zur Anbindung der Baufelder im Untersu-
chungsraum sowie deren Auswirkungen untersucht. Des Weiteren wurde die 
Realisierungsmöglichkeit der Baufelder unter den Aspekten Erschlie-
ßung/Entwässerung geprüft. 

 

 

Untersuchte Baufeldvarianten 

 

Als Ergebnis des Abwägungsprozesses beschloss der Gemeinderat im Juni 
2015, das Baufeld „Süd mittel“ mit einer Dichte von 36EW/ha Nettobauland als 
Grundlage für die weitere Planung innerhalb des Untersuchungsraums zu 
verwenden. 

 

8.6. Beschreibung der Umweltauswirkungen des Planungsvorhabens 

Maßgebend für die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und 
Landschaft ist insbesondere die Veränderung der Flächennutzungen zwischen 
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der zu erwartenden Entwicklung bei Verzicht auf die Planung und der Pla-
nung.  

Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes ergeben sich nicht un-
mittelbar erhebliche Umweltauswirkungen für das Plangebiet. Erst der aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungsplan enthält rechtsverbindli-
che Festsetzungen, die auf einen unmittelbaren Vollzug angelegt sind. 

Bei der Untersuchung der umweltrelevanten Auswirkungen der Darstellungen 
im Flächennutzungsplan werden nur Tendenzen dargelegt werden können. Im 
Rahmen der nachfolgenden Bebauungsplanverfahren werden die umweltrele-
vanten Auswirkungen detailliert analysiert werden können. 

 

8.6.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Durch die Planung werden im Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ ca. 5,3 ha 
und im Teilbereich „Äußere Helde“ ca. 3,7 ha bisheriger Freifläche in den 
Siedlungsbereich einbezogen. 

 

8.6.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Planung kommt es im Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ zu einer 
Versiegelung bislang offener Bodenflächen auf insgesamt bis zu ca. 3,0 ha 
Fläche. Im Bereich „ehemalige Wellpappe“ ergibt sich rechnerisch eine Ent-
siegelung auf ca. 0,9 ha. Im Teilbereich „Äußere Helde“ können dagegen ge-
genüber der derzeit tatsächlich vorhandenen Nutzung bis zu 2,1 ha zusätzlich 
versiegelt werden. 

Mit der Versiegelung gehen die natürlichen Bodenfunktionen (natürliche Bo-
denfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer für 
Schadstoffe, Standort für die natürliche Vegetation) vollständig verloren. 

 

8.6.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Durch die Planung kommt es – wie oben dargelegt - zu einer Versiegelung 
bislang offener Bodenflächen auf insgesamt bis zu ca. 5,1 ha. Dem steht eine 
rechnerische Entsiegelung von 0,9 ha gegenüber. 

Die zusätzlich versiegelten Flächen gehen als Versickerungsfläche verloren; 
die Grundwasserneubildung wird unterbrochen. 

Durch Maßnahmen des Niederschlagswassermanagements (Versickerung, 
Rückhaltung) können die Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung bzw. 
auf das Kanalisations- und somit auf das angrenzende Gewässernetz jedoch 
vermieden oder zumindest reduziert werden.  

 

8.6.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 

Durch das Vorhaben gehen im Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ auf ca. 5,3 
ha und im Teilbereich „Äußere Helde“ auf ca. 3,7 ha die bisherigen lufthygieni-
schen und kleinklimatischen Ausgleichswirkungen verloren. 

Für die jeweils unmittelbar angrenzende Wohnbebauung entfällt damit eine 
kleinklimatische Ausgleichsfläche, die bei klimatisch problematischen Wetter-
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lagen zu einer Reduzierung der Überhitzung und zu einer Verbesserung des 
lokalen Kleinklimas beiträgt. 

 

8.6.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Vegetation und Fauna 

Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 

Durch die Planumsetzung kommt es zu einem Verlust von Vegetationsflächen. 
Betroffen davon sind überwiegend Wiesenflächen mit vereinzelten Gehölzen 
sowie unversiegelte Betriebsflächen der Gärtnerei.  

Gemäß den durchgeführten „Speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchun-
gen zum Bebauungsplan „PZN Wiesloch“ in Wiesloch“ (Büro Bioplan Gesell-
schaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung, Heidelberg, 05. Septem-
ber 2016)  werden durch die Planung zwar besonders und streng geschützte 
Tierarten betroffen sein. Jedoch kann der Eintritt von Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötung, erhebliche 
Störung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) bei Durchführung entspre-
chender Maßnahmen bzw. Begrenzung von Rodungs- und Abbruchzeiten 
vermieden werden und wird somit nicht ausgelöst werden.  

Bei den umgebenen Gehölzstrukturen kann es zu verstärkten Störungen dort 
vorhandener Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

 

Teilbereich „ehemalige Wellpappe“ 

Durch die Planumsetzung kommt es nur in den Randbereichen zu einem Ver-
lust von Vegetationsflächen. Betroffen sind kleinere ruderale Randgrünflächen 
am Wellpappenwerk sowie ein ca. 0,6 ha großer Teilbereich einer parkartigen 
Gartenfläche im Südwesten des Gebiets.  

Gemäß der artenschutzfachlichen Potenzialabschätzung (Björnsen Beratende 
Ingenieure GmbH, August 2017) werden durch die Planung zwar besonders 
und streng geschützte Tierarten betroffen sein. Ein Eintritt von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötung, er-
hebliche Störung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann jedoch bei 
Durchführung entsprechender Maßnahmen bzw. Begrenzung von Rodungs- 
und Abbruchzeiten vermieden werden.  

 

Teilbereich „Äußere Helde“ 

Der Teilbereich „Äußere Helde“ wird überwiegend von Ackernutzung be-
stimmt. Zudem findet sich zentral eine Streuobstparzelle mit einem einreihigen 
Bestand an Obstbäumen.  

Gemäß der spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, die im Rahmen des Ver-
fahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans „Äußere Helde – 2. Bauab-
schnitt“ von der Gruppe für ökologische Gutachten erstellt wurde, ist die Reali-
sierung des Vorhabens mit Auswirkungen auf nachgewiesene europarechtlich 
geschützte Vogelarten verbunden. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 
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des § 44 (1) BNatSchG müssen aus diesem Grund Maßnahmen realisiert 
werden. 

Hierbei handelt es sich um eine zeitliche Beschränkung der Baufeldräumung 
auf Oktober – Februar zur Umgehung einer vermeidbaren Tötung. Zur Förde-
rung von Vogelarten der Gilden Höhlen-, Halbhöhlen- und Nischen- sowie 
Zweigbrüter ist die Erweiterung von Streuobstbeständen als Kompensation 
des alten Streuobstbestandes innerhalb des B-Plangebiets erforderlich, da 
dieser zwar erhalten bleibt, aufgrund des hohen Alters der Bäume jedoch mit 
einem Abgang dieser innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre gerechnet wer-
den muss.   

 

8.6.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild sowie das Erlebnis- 
und Erholungspotenzial 

Mit der Realisierung des Vorhabens ist in den Teilbereichen „PZN-
Gärtnereigelände“ und „ehemalige Wellpappe“ kein Verlust von Flächen be-
sonderer Vielfalt, Eigenart oder Schönheit verbunden. Ursache dafür ist im 
Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ die fehlende Einsehbarkeit und Zugäng-
lichkeit des Areals. Im Bereich der ehemaligen Wellpappe kommt es zudem 
eher zu einer Aufwertung des Siedlungs- und Landschaftsbild durch den Ab-
bruch der vorhandenen großvolumigen Gebäude, insbesondere aber auch 
durch die künftige Freihaltung eines Gewässerrandstreifens entlang des An-
gelbachs.  

Im Bereich der „Äußeren Helde“ kommt es zu einer als Sporn in die Land-
schaft hineinragenden Bebauung innerhalb einer weithin sichtbaren Fläche im 
Außenbereich. Die Erholungseignung der umgebenden Freiflächen wird hier-
durch jedoch – eine angemessene landschaftliche Einbindung der Bebauung 
vorausgesetzt – nicht grundlegend beeinträchtigt.  

 

8.6.7 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 

Auswirkungen auf Kulturgüter sind nur im Teilbereich „PZN-Gärtnereigelände“ 
zu erwarten. Hier müssen gegebenenfalls zur Sicherung einer ausreichenden 
Standfestigkeit die Relikte der früheren bergbaulichen Tätigkeit im Untergrund 
verfüllt und damit letztendlich zerstört werden.  

Eine Störung des Charakters des Areals der früheren Heil- und Pflegeanstalt 
Wiesloch kann im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch eine Be-
rücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange, insbesondere entlang der 
Nordzufahrt, vermieden werden.   

Auswirkungen auf Sachgüter ergeben sich durch den Verlust befestigter Wege 
und Hofflächen sowie der Baulichkeiten des früheren Wellpappenwerks.  

 

8.6.8 Auswirkungen durch Immissionen 

Im Bereich des Teilbereichs „PZN-Gärtnereigelände“ wird die geplante Wohn-
bebauung einer erheblichen Belastung durch Verkehrslärm ausgesetzt. Eine 
Bewertung der städtebaulich relevanten Auswirkungen ist jedoch erst auf 
Ebene des Bebauungsplans unter Einschluss der vorzusehenden Maßnah-
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men zum Schallschutz möglich. Eine relevante gewerbliche Immissionsbelas-
tung ist nicht zu erwarten. 

Im Bereich der „ehemaligen Wellpappe“ ist demgegenüber durch den Ver-
kehrslärm nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf die geplante Wohnbebau-
ung zu rechnen. Dagegen werden gemäß den vorliegenden Ergebnissen des 
Schallgutachtens zum Bebauungsplan ergänzende Maßnahmen zum Schutz 
vor Gewerbelärm und vor Sportanlagenlärm (Freibad) erforderlich. Eine Dar-
stellung der Auswirkungen der auf das Gebiet einwirkenden Immissionen wird 
erst nach Festlegung der Schallschutzmaßnahmen im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung möglich werden. 

Im Bereich „Äußere Helde“ liegen keine im Rahmen der Flächennutzungspla-
nung beachtenswerte Immissionsbelastungen vor.  

 

8.7. Weitere Belange des Umweltschutzes 

8.7.1 Technischer Umweltschutz (Abfall/Abwasser) 

Mit Umsetzung der geplanten Bebauungen entstehen Nutzungen mit zusätzli-
chem Schmutzwasseraufkommen. Nähere Angaben hierzu können auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung jedoch nicht getroffen werden. 

Gleiches gilt auch in Hinblick auf das zu erwartende Abfallaufkommen. 

 

8.7.2 Energie 

Mit Umsetzung der geplanten Bebauungen entstehen Nutzungen mit zusätzli-
chem Energiebedarf. Nähere Angaben zum zu erwartenden Energiebedarf 
können auf Ebene der Flächennutzungsplanung jedoch nicht getroffen wer-
den. 

 

8.8. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der 
nachteiligen Umweltauswirkungen 

Mit der vorgesehenen Nutzung von bereits baulich genutzten Flächen bzw. 
von intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche kann der Eingriff in Natur und 
Landschaft bereits auf der Ebene der Flächenauswahl gering gehalten wer-
den.  

Weitere Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Verminderung des Eingriffs 
sind auf der Ebene des Flächennutzungsplans nicht möglich. Die genaue Be-
stimmung der zu erbringenden Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des 
nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens.  

Gleiches gilt auch für Maßnahmen zum Immissionsschutz. 

 

8.9. Zusätzliche Angaben 

8.9.1 Abfallerzeugung, -beseitigung und –verwertung 

Im Rahmen des Umweltberichts können keine näheren Angaben über die im 
Bereich der drei Teilbereiche künftig zu erwartende Abfallerzeugung gemacht 
werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass vorrangig typischen Sied-
lungsabfälle anfallen werden.  
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8.9.2 Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klima-
wandels 

Die geplanten Bebauungen weisen keine besondere Anfälligkeit gegenüber 
den Folgen des Klimawandels auf.  

 

8.9.3 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt 

Durch die geplanten Vorhaben ergeben sich keine besonderen Risiken für das 
kulturelle Erbe. Dies gilt auch in Hinblick auf mögliche Risiken durch Unfälle 
oder Katastrophen.  

Aufgrund der vorgesehenen Nutzung als Wohnbaufläche sind keine unge-
wöhnlichen oder wesentlichen Risiken für die menschliche Gesundheit oder 
die Umwelt zu erwarten, die über das normale Lebensrisiko hinausgehen. 

 

8.9.4 Kumulationswirkungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbar-
ter Plangebiete 

Im näheren Umfeld der drei Teilbereiche sind keine weiteren Planungen vor-
gesehen. Kumulationswirkungen mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete sind daher nicht zu erwarten. 

 

8.9.5 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Anga-
ben aufgetreten sind, technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 

Grundproblem bei der Zusammenstellung der Angaben der Umweltauswir-
kungen der Vorhaben ist, dass in einem Flächennutzungsplanverfahren nur 
die flächenhafte Darstellung bestimmter Nutzungen erfolgen kann. Die Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes sind nicht auf eine direkte Umsetzung 
ausgelegt. Es werden rahmensetzende Vorgaben getroffen, die in unter-
schiedlicher Weise und in unterschiedlicher Intensität in nachgeordneten Pla-
nungsverfahren ausgenutzt werden können. Insofern muss der Umweltbericht 
auf den gemäß den Darstellungen des Flächennutzungsplanes realistischer-
weise anzunehmenden ungünstigsten Fall abheben. In der Realität können die 
negativen Umweltauswirkungen im Einzelfall geringer ausfallen. 

 

8.9.6 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren 

Die Bestandsaufnahme und –analyse der Umweltsituation im Bereich des 
Plangebietes erfolgte mittels Ortsbegehungen und Recherche einschlägiger 
Fachliteratur und -gesetze.  

Für die Artenschutzgutachten waren keine technischen Verfahren anzuwen-
den. 
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8.9.7 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen 

Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes ergeben sich nicht un-
mittelbar erhebliche Umweltauswirkungen für das Plangebiet. Erst aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungspläne enthalten in der Regel 
rechtsverbindliche Festsetzungen, die auf einen unmittelbaren Vollzug ange-
legt sind. Eine Überwachung der erheblichen umweltrelevanten Auswirkungen 
kann sich im Rahmen des Flächennutzungsplanes nur auf die vorgeschriebe-
ne allgemeine Überprüfung des Flächennutzungsplanes gemäß § 5 BauGB 
erstrecken. 

 

8.9.8 Referenzliste der für den Umweltbericht herangezogen Quellen 

Für den Umweltbericht wurden folgende Quellen herangezogen: 

• Gutachten „Begutachtung der altbergbaulichen Situation im Bereich des 
Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in 69168 Wiesloch, erstellt durch 
DT GeoEngineering&Exploration, Essen, 06.06.2016 

• Schalltechnische Immissionsprognose „Schalltechnische Immissionsprog-
nose zum Bebauungsplan „Ehemalige Wellpappe/Quartier am Bach“ der 
Stadt Wiesloch“, erstellt durch das Ingenieurbüro für Bauphysik, Bad 
Dürkheim, 23.07.2020 

• Artenschutzgutachten „Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen 
zum Bebauungsplan „PZN Wiesloch“ in Wiesloch“ durch das Büro Bioplan 
Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung, Heidelberg, 05. 
September 2016 

• Artenschutzgutachten „Wiesloch Bebauungsplan Wellpappe - Arten-
schutzfachliche Potenzialabschätzung“, Björnsen Beratende Ingenieure 
GmbH, Speyer, August 2017 

• Artenschutzgutachten „Bebauungsplan „Äußere Helde, 2. Bauabschnitt, 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“, erstellt durch Gruppe für ökolo-
gische Gutachten, Stuttgart, 12.11.2018 

• Artenschutzgutachten „Baugebiet Wiesloch – Äußere Helde – Ergänzende 
Nacherhebung zum Vorkommen von Eidechsen“, erstellt durch Gruppe für 
ökologische Gutachten, Stuttgart, 12.07.2019 

• Bodengutachten „Schwermetallbelastung und Bergbaustollen im Bereich 
des geplanten Neubaugebietes „Äußere Helde“ in 69168 Wiesloch (BDU 
974), erstellt durch das Büro BDU, Büro für Denkmalpflege und Umwelt-
schutz, Dr. Ludwig H. Hildebrandt, August 2001 

• Altlastengutachten „Geologie und Schwermetallbelastung im Bereich des 
geplanten Neubaugebiets „Äußere Helde“ in 69168 Wiesloch (BDU 1039), 
erstellt durch das Büro BDU, Büro für Denkmalpflege und Umweltschutz, 
Dr. Ludwig H. Hildebrandt, Juni 2003 

• Altlastengutachten „Orientierende Untersuchung der Schwermetallbelas-
tung im Bereich des geplanten Neubaugebietes „Äußere Helde, Bauab-
schnitt II“ in 69168 Wiesloch“, erstellt durch das Büro BDU, Büro für 
Denkmalpflege und Umweltschutz, Dr. Ludwig H. Hildebrandt,), Mai 2017 
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• Grünordnungsplan und Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum Bebauungs-
plan „Äußere Helde“, erstellt durch Planungsgruppe Landschaftsarchitek-
tur und Ökologie Schmelzer+Friedemann, Ostfildern, 26.01.2005 

• Umweltbericht Teilaufhebung Bebauungsplan ‚Äußere Helde‘, erstellt 
durch Planungsgruppe Landschaftsarchitektur und Ökologie Friedemann, 
Ostfildern, 25. März 2020. 

 

8.10. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Wiesloch unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Baugrundstücken 
für eine Wohnbebauung. Dieser Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken 
möchte die Stadt Wiesloch in einem für die Gemeinde sinnvollen und verträg-
lichen Maß nachkommen, indem vorzugsweise die bestehenden Potenziale 
zur Nachverdichtung und Innenentwicklung innerhalb der bestehenden Ortsla-
ge sowie sonstige bereits baulich vorgeprägte Flächen in Anspruch genom-
men werden, bevor weitere Bauflächen im Außenbereich erschlossen werden. 
Vorgesehen ist daher eine Umwandlung der Gärtnereifläche des Psychiatri-
schen Zentrums Nordbaden sowie des Betriebsgeländes des früheren Well-
pappenwerks in Wohnbaufläche bzw. – soweit aus Immissionsschutzgründen 
erforderlich – in gemischte Bauflächen.  

In diesem Zusammenhang wird zugleich die bisherige Wohnbauflächenaus-
weisung im Bereich „Äußere Helde“ auf die Teilbereiche, die tatsächlich noch 
für eine wohnbauliche Entwicklung vorgesehen sind, begrenzt.  

 

Betroffen von der Planung sind in den Bereichen der PZN-Gärtnereigelände 
und ehemalige Wellpappe Flächen, denen keine besondere Bedeutung für 
den Naturhaushalt zukommt. Dennoch kommt es im Bereich der PZN-
Gärtnereigelände durch die zu erwartenden Versiegelungen auf ca. 3,0 ha 
Fläche zu nachhaltigen Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft. 

Im Bereich „Äußere Helde“ wird die mögliche wohnbauliche Nutzung  von den 
bislang im Flächennutzungsplan dargestellten 47,1 ha auf künftig 10,2 ha – 
davon 6,5 ha bereits realisiert – reduziert. Damit einhergehend werden mögli-
che nachteilige Auswirkungen auf Natur und Landschaft und hier insbesonde-
re auf schützenswerte Streuobst- und Feldgehölzbestände weitgehend be-
grenzt. Dennoch werden auch dort künftig von auf ca. 2,1 ha zusätzliche Ver-
siegelungen möglich bleiben. 

Artenschutzrechtliche Belange wurden für alle drei Bereiche geprüft. Im Er-
gebnis ist bei der Durchführung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen, 
insbesondere in Hinblick auf die Rodungszeiten, nicht mit dem Eintritt arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände zu rechnen. 

In Bezug auf Immissionen unterliegt der Teilbereich „Gärtnereigelände PZN“ 
nicht unerheblichen Verkehrslärmbelastungen. Zugleich ist das Gelände des 
früheren Wellpappenwerks durch Gewerbelärmimmissionen und Sportanla-
genlärm belastet. Die Lösung der hierdurch zu erwartenden immissionsschutz-
rechtlichen Konflikte muss jedoch auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung gefunden werden.  
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